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Wir haben fast Mitte des Jahres 2010 und
müssen uns mit Dingen auseinandersetzen, die
schon zigtausend Jahre alt sind – Stichwort
Eyjafjallajökull. Der isländische Vulkan hat fast
ganz Europa lahmgelegt und im Flugverkehr für
einen Stillstand gesorgt. 

Ähnliche Situation findet man auch in
Nordrhein – Westfalen wieder. Am 9. Mai haben
Landtagswahlen stattgefunden, jedoch herrscht
politischer Stillstand. Es werden Sondierungs-
gespräche geführt, die vorzeitig abgebrochen
werden, da die Linke doch nicht so verfassungs-
konform zu sein scheint, wie dies die SPD und
die Grünen erwarten. Jetzt arbeiten CDU und
SPD auf eine große Koalition hin. Die Liberalen
stehen – so scheint es – völlig außen vor. 

Unter dieser länderbezogenen, politischen
Gemengelage leiden besonders wir, die Hand-
werker vor Ort in den Städten und Gemeinden
von Nordrhein-Westfalen. Auch wenn die Kon-
junktur versucht, sich zu stabilisieren, so ist die
Wirtschaftskrise mit all ihren Facetten noch nicht
überstanden. Es müssen jetzt politische Ent-
scheidungen getroffen werden – und zwar die
richtigen. Demgemäß muss eine handlungsfä-
hige Landesregierung her. Es gilt die Zukunft
von Nordrhein-Westfalen zu gestalten und die
entsprechenden Rahmenbedingungen für das
Handwerk zu schaffen. 

Das Handwerk und die nordrhein-westfäli-
sche Wirtschaft insgesamt, haben daher viele
Erwartungen an die neue Landesregierung,
wobei ich hier nur einige wenige, schwerpunkt-
mäßig ansprechen möchte: 

1. Landeshaushalt konsolidieren
Die Wirtschaftskrise hat die Verschuldung von
Bund und Ländern stark vorangetrieben, so dass
nicht nur der „feste Schuldenstamm“, sondern
auch Zins- sowie Tilgungslasten auf nachfolgen-
de Generationen verschoben werden. Aber wie
sollen diese die finanzielle Last stemmen, wenn
wir jetzt nicht versuchen, dem ganzen Einhalt
zu gebieten?

Daher müssen sämtliche Anstrengungen der
nächsten Jahre darauf ausgerichtet sein, dass die
strukturelle Verschuldung des Landeshaushalts
„auf Null gefahren“ wird. Dies kann nur durch
eine auf längere Zeit angelegte Wachstums- und
Konsolidierungsstrategie erfolgen. Anders kann
man der Verantwortung für die kommenden
Generationen nicht gerecht werden. Dass die-
ser Schritt mit Einschneidungen verbunden ist,
ist uns allen bewusst, dennoch dürfen wir uns

nicht davor verschließen und die Verantwortung
an den Nachwuchs abgeben.

2. Auftragsvergabe fair gestalten 
Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge werden im
Wesentlichen drei Arten unterschieden, näm-
lich die öffentliche, die beschränkte und die frei-
händige Vergabe. Die „Wertgrenze“ für be-
schränkte Vergaben lag bisher für Bauleistungen
bei 150.000 €. Diese ist im Rahmen des Kon-
junkturpaketes II befristet bis zum 31.12.2011
auf 1.000.000 € aufgestockt worden. Diese Mög-
lichkeiten müssen nun genutzt werden, um stär-
ker als bisher Aufträge in der Region zu halten.
Daher muss auch weiter versucht werden, diese
Wertgrenzen nicht nur befristet, sondern länger
andauernd auf diesem hohen Niveau zu halten. 

Auch sollen die Gemeinden unseren Betrie-
ben angemessene Fristen zur Bearbeitung der An-
gebote einräumen. Kurze Fristen helfen der Ge-
meinde auch nicht weiter. Bei einer längeren Aus-
schreibungsdauer hat der Betrieb mehr Möglich-
keiten u.U. mit verschiedenen Nachunterneh-
mern zu verhandeln, was sich auch für die Ge-
meinde günstig auswirken kann, nämlich wenn ihr
die Arbeiten günstiger angeboten werden können.

3. Bildung Priorität einräumen 
In Bildung junger Menschen kann man nie zu
früh und nie zu viel investieren. Beginnen sollte
man schon im Kindergartenalter. Das letzte Jahr
im Kindergarten sollte verpflichtend sein und bei-
traglos gestellt werden, um den anschließenden
Grundschulbesuch auf eine breitere Basis auf-
grund quantitativer und qualitativer Vorschul-
bildung zu stellen. Darüber hinaus müssen Ganz-

tagsschulangebote weiter ausgebaut werden.
Finanzielle Möglichkeiten bestehen durch die
sog. „demografische Rendite“. Dies sind Gelder,
die der Landesregierung durch die verringerte
Schülerzahl entstehen. Dementsprechend müs-
sen diese finanzielle Mittel auch wieder in die
Ausbildung von Jugendlichen „gesteckt“ wer-
den und dürfen nicht sachfremd für andere lan-
desrechtliche Belange benutzt werden. 

Ziel muss es sein, die Zahl der Schulabgän-
ger ohne Abschluss zu reduzieren. Dazu gehört
auch, dass Kinder und Jugendliche mit Migra-
tionshintergrund hinsichtlich ihrer Deutsch-
kenntnisse gefördert werden. Zudem muss in
der Schule frühzeitig auf das bevor stehende
Berufsleben vorbereitet werden und Kinder und
Jugendliche müssen bei der Berufsorientierung
unterstützt werden. 

Dabei muss die Duale Ausbildung im Vor-
dergrund stehen. Diese gilt es aufzuzeigen und
zu erhalten. Möglich ist dies nur durch entspre-
chende Fachlehrerkräfte, die die Jugendlichen
unterrichten. Gleichzeitig muss dabei auch für
ländliche Regionen ein angemessenes Angebot
aufrecht erhalten bleiben. 

4. Umweltvorschriften verhältnismäßig
gestalten 

Unsere Betriebe achten heute schon mit inno-
vativer und moderner Technik darauf, die Belas-
tung für die Umwelt so gering wie möglich zu
halten. Gleichzeitig leiden viele Betriebe aber
auch an der Fülle von Vorschriften, die von der
EU, dem Bund, der Länder und den Kommunen
erlassen werden. Oft sind die einzelnen Regelun-
gen nicht untereinander abgestimmt und die
Betriebe werden unnötig in ihrer Handlungs-
freiheit eingeschränkt. Wir fordern daher, dass
entsprechende Regelungen eindeutig beschlos-
sen und umgesetzt werden und sich der Inhalt
dieser Vorschriften an den tatsächlichen Risiken
für Mensch und Natur orientiert. 

5. Umgebungsschutz für Vergangenheit
und Zukunft sichern und Bereitstellung
lokaler Gewerbeflächen fördern 

Gewerbliche Flächen, seien sie vorhanden oder
noch zukünftig auszuweisen, sind mit einem
Umgebungsschutz zu versehen, d.h. andere
angrenzende Flächen sind getrennt von dieser
Fläche zu betrachten. Gleichzeitig sollen in Stadt-
oder Ortsteilen für die KMU des Handwerks
neue Angebote gemacht werden, wobei Neuaus-
weisungen von Gewerbeflächen so zu gestalten
sind, dass auch Parzellen mit weniger als 1.000
qm ausgewiesen werden. 

Anpacken statt abwarten
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6. Gesellschaftlichen Änderungen im
Wohnungsbau Rechnung tragen

Jeder spricht vom „demografischen Wandel“,
jedoch beim Wohnungsbau ist dieser noch nicht
richtig angekommen. Es gibt Kommunen, bei
denen über die Hälfte der Einwohner „älteren
Semesters“ sind. Diese müssen bedarfsgerechte
Wohnungen, Häuser und öffentliche Einrich-
tungen haben. Hierfür ist entsprechend von der
Landesregierung Vorsorge zu tragen, um in den
Gemeinden auf diese Versorgung reagieren zu
können. 

Wie gesagt, dies sind nur einige Erwartun-
gen an die Landesregierung. Jedoch muss man
diesen umso mehr Nachdruck verleihen, wenn
man gleichzeitig auch auf die Bundesebene
schielt und sieht, wie dort mit Förderprogram-
men bei erneuerbaren Energien umgegangen
wird. Das Bundesfinanzministerium verhängt
eine Haushaltssperre mit der Konsequenz, dass

das Marktanreizprogramm für die Förderung
von Solarkollektoren, Biomassenheizungen und
Wärmepumpen ab dem 3. Mai gestoppt ist. Ein
Antrag des Bundesumweltministeriums gegen
diesen Stopp wurde zurückgewiesen.

Wie soll man dies dem Kunden vor Ort erklä-
ren, der mit diesen Zuschüssen geplant hat und
dem man erzählt, wie viel Wert auf erneuerba-
re Energien gelegt wird? 

Man sieht, es besteht sowohl auf Bundes-
aber gerade auch auf Landesebene dringend
Handlungsbedarf. Zähe Verhandlungen, die
ergebnislos verlaufen, bringen uns nicht weiter.
Nochmals, Entscheidungen müssen getroffen
werden. Das machen wir jeden Tag!

Wir, liebe Mitgliedsbetriebe, dürfen uns von
dieser Abwarte- und Verhandlungstaktik nicht
anstecken lassen. Wir müssen uns auf unser Hand-

werk konzentrieren, d.h. etwas anpacken und
schaffen. 

Das ewige Hin und Her muss ein Ende fin-
den, auch in Anbetracht der bevorstehenden
Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika, da ein
Spiel von rechts nach links und von links nach
rechts zwar ansehnlich sein kann, jedoch ohne
Tore keinen Sieger, sprich keine Entscheidung
hervorbringt. 

In diesem Sinne

Termine Handwerksforum

Bert Emundts
Kreishandwerksmeister

Hans-Peter Wollseifer zum Präsidenten
der Handwerkskammer zu Köln gewählt

Der 54-jährige Maler- und Lackierer-
meister aus Hürth, Hans-Peter Wollseifer,
ist von der Vollversammlung der Handwerks-
kammer zu Köln einstimmig zum neuen
Präsidenten der Handwerkskammer ge-
wählt worden. Der 67-jährige Bäcker- und
Konditormeister Franz-Josef Knieps, seit
Mai 1995 Präsident der Handwerkskammer,
hatte nicht erneut für dieses Amt kandidiert.

Hans-Peter Wollseifer verfügt über viel
Erfahrung in der ehrenamtlichen Tätigkeit
der Handwerksorganisationen. Von 1995
bis 2000 war er Vizepräsident der Hand-
werkskammer und von 2000 bis 2010 Kreis-
handwerksmeister der Kreishandwerker-
schaft Rhein-Erft. Damit steht erstmalig in
der 110-jährigen Geschichte der Hand-
werkskammer mit Wollseifer ein Unterneh-
men, dessen Betrieb nicht in der Stadt Köln,
sondern im Kölner Umland ansässig ist, an
der Spitze der Handwerkskammer. Zum
Vizepräsidenten der Kammer wurde zum
einen wieder Herr Fred Balsam für die Ar-
beitnehmerseite gewählt und der Elektro-
installateurmeister Bernd Rose aus Gum-
mersbach für die Arbeitgeberseite. Ebenso
wurde in den Vorstand der Handwerks-
kammer Herr Kreishandwerksmeister Bert
Emundts aus Leverkusen gewählt.

Zu ordentlichen Mitgliedern der Voll-
versammlung wurden des Weiteren in der
Wahlperiode 2010 bis 2015 folgende Per-
sonen gewählt:

» Rüdiger Otto, Maurermeister, Lever-
kusen

» Gerhard Reimann, Maler- und
Lackierermeister, Gummersbach

» Lothar Neuhalfen,
Elektroinstallateurmeister, Overath

» Helmut Klein, Metallbauermeister,
Reichshof

» Jochen Platz, Tischlermeister,
Gummersbach

» Peter Surbach, Fliesenlegermeister,
Bergisch Gladbach

» Achim Culmann, Tischlermeister,
Bergisch Gladbach

» Bernd Stuhlmüller, Schuhmacher-
meister, Bergisch Gladbach,

» Bert Emundts, Fleischermeister,
Leverkusen.

Wir gratulieren allen Gewählten recht
herzlich.
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Vor kurzem fiel stellv. Hauptgeschäfts-
führer Marcus Otto beim Aufräumen eines
Kellers in der KH ein knapp 30 Jahre alter
Zeitungsartikel in die Hände. Darin äußer-
te sich ein Fachmann über die Zukunft der
damals neuen Satelliten-TV-Empfangs-
technik. Klare Aussage: „Das wird sich nicht
durchsetzen. Ist viel zu teuer.“

So können sich selbst Experten irren.
Aber das Beispiel deutet schon an, wie sehr
sich das Informationstechniker-Handwerk
in den vergangenen Jahrzehnten verändert
hat. Neue Techniken brachten zahlreiche
neue Betätigungsfelder: Wer heute in ein
klassisches Radio- und Fernsehgeschäft
geht, findet dort nicht nur Rundfunkemp-
fänger und TV-Geräte, sondern auch PCs
und Notebooks, Handys und Telefone so-
wie alles, was er für den Einstieg ins Inter-
net benötigt. „Der Wandel ist dramatisch“,
sagt Achim Willutzki, Obermeister der
Innung für Informationstechnik Bergisches
Land.

1998 wurden die Handwerksberufe
Radio- und Fernsehtechniker sowie Büro-
informationselektroniker zusammenge-
schlossen. Heraus kam der Informations-
elektroniker – so der Name für die Gesellen
– bzw. Informationstechniker, wie die
Meister heißen. Wie mancher in der Bran-
che, so ist auch Obermeister Willutzki nicht
glücklich über die Bezeichnung. „Viele
Menschen können sich darunter nichts vor-
stellen. Für unsere Kunden sind wir heute
immer noch der klassische Radio- und
Fernsehtechniker.“ Er hätte es gerne gese-
hen, wenn bei der Neuordnung der Begriff
„Multimedia“ verwendet worden wäre.

Damals entstand auch die Innung für
Informationstechnik, die sich im Übrigen
als erste Innung innerhalb der Kreishand-
werkerschaft auf den gesamten Bereich des
Rheinisch-Bergischen-Kreises, des Ober-
bergischen Kreises und der Stadt Leverkusen
erstreckte. 42 Betriebe gehören ihr heute an.
Vier Fünftel von ihnen sind Fachbetriebe

für Unterhaltungselektronik. Hinzu kom-
men Spezialisten etwa für Kabelverlegung,
Netzwerktechnik, Internetanwendungen
oder Büroelektronik. Das Klima in der In-
nung ist gut, sagt Willutzki. Allerdings
wünscht er sich, dass sich mehr Mitglieder
an den Aktivitäten und Versammlungen
beteiligten und auf diese Weise die ehren-
amtliche Arbeit des Vorstands würdigen.

Das Bild der Branche ist heute zweige-
teilt. Gut geht es den Betrieben, die sich
entweder auf Netzwerktechnologie spezia-
lisiert oder ihr Tätigkeitsfeld um die Tele-
kommunikation und Computertechnik
erweitert haben. Wer hingegen diesen Zug
verpasst hat und immer noch schwerpunkt-
mäßig Fernseher verkauft und repariert wie
vor 15 Jahren, tut sich schwer, meint Achim
Willutzki. Der Kunde möchte alles aus einer
Hand: „Wenn jemand ein Problem mit sei-
nem Fernseher, Internet und Telefon hat,
will er ja nicht drei verschiedene Techniker
bei sich im Haus haben, sondern einen
Fachmann, der sich auf allen drei Gebieten
auskennt und ihm kompetent hilft.“

Kompetenz und Service: Das sind zwei
Schlüsselbegriffe für die Branche, die sich

von den großen Handelsketten, für die Geiz
immer noch geil ist, absetzen muss. Das funk-
tioniert zum einen über exklusive Produkte,
die für designorientierte Technik stehen.
Willutzki nennt als Beispiele die Marken
Metz, Loewe oder Technisat, die überwie-
gend im klassischen Fachhandel verkauft
werden. Hier erhalte der Kunde für etwas
mehr Geld ein hochwertiges Produkt mit
einem langfristigen Service. Scheinbar preis-
günstige Geräte aus Fernost hingegen seien
auf lange Sicht oft kein Schnäppchen, weil
beim ersten Serviceproblem schon große
Schwierigkeiten etwa mit der Software auf-
treten könnten. So gewährten manche Her-
steller nicht mehr jedem Fachhändler den
Zugang zu ihren Informationsdiensten. „Es
gibt bereits Hersteller, die in der Garantie-
zeit den kompletten Service für sich selbst
reklamieren – und der Fachhändler um die
Ecke hat dann den Ärger mit den Kunden,
der das nicht nachvollziehen kann“, erklärt
Willutzki.

Das habe auch etwas mit den Erwar-
tungshaltungen der Kunden zu tun. Beim
Discounter sei jedem klar, dass es keinen
besonderen Service gebe, beim Fachhändler
dagegen wolle mancher denselben Preis

Innung für Informationstechnik Bergisches Land

Die Antwort auf „Geiz ist geil“:
Hochwertige Dienstleistungen
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inklusive Service. Ohnehin seien
die Preise bei aktuellen
Produkten durchaus vergleich-
bar, da es sich in aller Regel um
empfohlene Verkaufspreise han-
dele. 

Vor diesem Hintergrund
kommt es für das Informations-
technikerhandwerk darauf an,
seine Arbeitskraft besser zu ver-
kaufen. Viele Betriebe berechnen
den Installationsservice inzwi-
schen extra. Willutzki: „Wenn
Sie heute einen Flachbildfern-
seher der neuesten Generation
kaufen, hat der einen eingebau-
ten digitalen Empfänger und
einen Netzwerkanschluss für
Internetinhalte. Da dauert die
Programmierung locker ein bis
zwei Stunden.“ Kein Vergleich
mehr mit früheren Zeiten, als
am Fernsehen lediglich drei
Antennenprogramme eingestellt
werden mussten.

Den Service der Spezialisten
für Unterhaltungelektronik neh-
men vor allem Kunden ab 45
bis 50 Jahre an. Sie haben keine
Lust, keine Zeit oder keine Ner-
ven, sich mit der Technik zu
beschäftigen, und lassen das vom
Fachmann erledigen. Das gilt
übrigens nicht nur für Fernse-
her, sondern auch für Internet-
und Telefonanschlüsse – Techni-
ken, die auch immer mehr
Senioren nutzen.

Ohnehin vollzieht sich die
Entwicklung immer schneller.
„Als ich die Ausbildung gemacht
habe, konnte ich mit dem da-
mals gelernten Wissen fünf oder
sogar zehn Jahre überbrücken“,
berichtet Achim Willutzki. Das
funktioniert heute nicht mehr.
Der Obermeister nennt als Bei-
spiel das 3D-Fernsehen. Im ver-
gangenen Jahr hätten die Her-
steller die Einführung der ersten
Geräte für den kommenden
Herbst 2010 angekündigt. Da-
nach müssen sie den Turbo ein-
geschaltet haben, denn schon
jetzt stehen die ersten Fernseher
mit der neuen Technik in den
Geschäften.

Ein anderes Beispiel dafür,
wie schnelllebig die Branche ge-
worden ist, stellt die Blu-ray-
Technologie dar: Die Markt-
einführung in Deutschland liegt
gerade einmal drei Jahre zurück.
Damals kostete ein Abspielgerät
zwischen 600 und 700 Euro.
Heute beginnt die Einstiegs-
preisklasse bei 100 bis 200 Euro.
Willutzki: „Stellen Sie sich vor,
Sie kaufen heute ein Auto für
30.000 Euro, und zwei oder drei
Jahre später würden Sie das ver-
gleichbar ausgestattete Auto
ebenfalls neu für 10.000 Euro
kaufen. Das ist unsere Branche.“

Da wird schnell klar: Seit der
„Geiz ist geil“-Ära können die
Betriebe vom Geräteverkauf
nicht mehr leben. Willutzki
schätzt, dass der Umsatz bereits
zu einem Drittel mit Dienst-
leistungen erwirtschaftet wird –
die aber schon die Hälfte des
Betriebsergebnisses ausmachen.
Zunehmend gefragt sind auch
wieder Werkstattleistungen. Wäh-
rend etwa die letzten Genera-
tionen der Röhrenfernseher
technisch ausgereift und langle-
big waren, kommen jetzt die ers-
ten hochwertigen Flachbildge-
räte zur Reparatur.

Recht + Ausbildung

weiter nächste Seite » » »
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Da ist es nur konsequent, was der Ober-
meister in seinem eigenen Betrieb gemacht
hat, als eine große Handelskette vor einigen
Jahren begann, abends länger zu öffnen:
Willutzki halbierte seine eigenen Öffnungs-
zeiten – von 40 auf 20 Stunden pro Woche.
„Dafür sind wir für unsere Kunden schnel-
ler da. Das funktioniert seit acht Jahren“,

erläutert er. Alle zwei Stunden wird der An-
rufbeantworter abgehört. Innerhalb von
zwei bis drei Stunden ist ein Techniker beim
Kunden, wenn der ein Problem hat. Wobei
er einschränkt: „Wir sind auf dem Land –
im städtischen Bereich würde das so sicher
nicht umsetzbar sein.“ Dennoch: Ein inte-
ressantes Beispiel ist es allemal.

Eine weitere große Konkurrenz ist dem
Fachhandel mit dem Internet erwachsen,
wo viele Produkte inzwischen regelrecht
verramscht werden. Damit verbunden ist
auch ein Imageverlust für bestimmte Mar-
ken. Deshalb arbeiten inzwischen einige
Hersteller an Konzepten, wie sie das klassi-
sche Handwerk stärken können. Ein gro-

42 Mitglieder
in der Innung
42 Mitglieder gehören der Innung für Infor-
mationstechnik Bergisches Land an. Sie be-
schäftigen 328 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter und erwirtschaften einen Jahres-
umsatz von 26,65 Millionen Euro. 15 junge
Menschen erlernen derzeit im Bergischen
Land den Beruf des Informationselektro-
nikers.
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ßer japanischer Konzern etwa
honoriert die Beratungsleistung
und die Präsentation im Ge-
schäft nachträglich. Der Fach-
händler erhält eine Vergütung,
wenn er nachweist, dass er das
Gerät an einen bestimmten Kun-
den verkauft und dabei Bera-
tungs- und Dienstleistungen
erbracht hat. Dadurch erhöht
sich die Marge für den Spezia-
listen vor Ort, während der In-
ternethändler unter Druck gerät.
Ein anderer Weg sind exklusive
Geräte für den stationären Han-
del, die es im Netz gar nicht gibt.

Während die Informations-
elektroniker mit dem Schwer-
punkt Geräte und Systemtech-

nik fast ausschließlich für Pri-
vatkunden arbeiten, sind ihre
Kollegen mit dem Schwerpunkt
Bürosystemtechnik vor allem
für Unternehmen tätig. Sie rich-
ten komplette Arbeitsplätze ein,
betreuen das Firmennetzwerk,
liefern Digitalkopierer und sor-
gen für die gesamte Büroausstat-
tung.

Für Achim Willutzki ist sein
Handwerk der schönste Beruf
der Welt. „Wir dürfen uns im-
mer wieder mit neuer Technik
beschäftigen, können uns einar-
beiten und Probleme lösen – da-
rin liegt täglich eine tolle Heraus-
forderung.“ Deshalb sieht er
auch optimistisch in die Zu-

kunft. Die Branche profitiere
vom demografischen Wandel
und werde genügend Arbeit
haben. Das Problem liege darin,
auf lange Sicht die Fachkräfte zu
finden. Einerseits sei das Infor-
mationstechniker-Handwerk in
den letzten Jahren durch ein
konjunkturelles Tal gegangen,
bevor es seine neue Rolle als
Dienstleister gefunden habe.
Mancher Betrieb habe da aus
finanziellen Gründen weniger
oder gar nicht mehr ausgebildet.
Andererseits kennen viele Ju-
gendliche den Beruf des Infor-
mationselektronikers gar nicht,
glaubt Willutzki.

Dafür kennen viele Kunden
die Vorzüge des Handwerks nur
zu gut. „Manche drücken uns
den Haustürschlüssel in die
Hand, bevor sie in Urlaub fah-
ren, damit wir in der Zwischen-
zeit ein Problem lösen – das setzt
ein riesiges Vertrauen voraus“,
berichtet der Obermeister. Er
denkt schon darüber nach, dass
sein Gewerk mit dem Maler-
handwerk kooperieren könnte:
„Demnächst werden die Fern-
seher so dünn, dass sie tapezier-
fähig sind, so dass wir die Wand-
gestaltung am besten zusammen
mit den Malern anbieten.“

Ein Tipp zum Schluss: Was
ist die beste TV-Technik – LCD,
LED oder doch Plasma? Die
ganze Kette muss passen, sagt
Willutzki. Man brauche eine

gute, fachgerecht installierte und
eingemessene Satelliten-Anten-
ne, zudem einen hochwertigen
Reciever und einen hochwerti-
gen Fernseher mit der entspre-
chenden Verkabelung. „Wenn
die Kette stimmt, haben Sie ein
gutes Bild“, so der Obermeister.
„Wenn Sie aber irgendwo einen
Schwachpunkt haben, sei es die
Schüssel oder ein schlechtes An-
schlusskabel, geht das Theater
los.“

Zur Person

Obermeister
Achim Willutzki

Sein Fachgeschäft für Unter-
haltungselektronik in Wipper-
fürth ist das älteste seiner Art in
Nordrhein-Westfalen. Seit 1926
besteht der Betrieb, den Achim
Willutzki 1992 gekauft hat. Er
betreibt das Unternehmen zu-
sammen mit seiner Frau Gabrie-
le sowie einem Gesellen und
einem Auszubildenden. Seit vier
Jahren ist er Obermeister der
Innung für Informationstechnik
Bergisches Land. In seiner Frei-
zeit fährt der 48-jährige Vater von

drei Kindern gerne Motorrad und hört Musik von Rod Stewart.
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Aufgrund der bevorstehenden Fußball-
WM in Südafrika, bei der viele Spiele zu
normalen Arbeitszeiten stattfinden, sind
Mitarbeiterprobleme vorprogrammiert. Die
Mitarbeiter werden zur Fußball-WM mit
dem Wunsch an Sie herantreten, die Spiele
am Fernseher anschauen zu können und in
diesem Zusammenhang von der Arbeit
befreit zu werden.

Zunächst einmal: Während der Fußball-
WM gelten keine anderen Regeln als sonst
auch. Die arbeitsvertraglichen Rechte und
Pflichten sind während dieser Zeit weder
aufgehoben noch abgeändert. Der Arbeit-
nehmer muss also pünktlich erscheinen und
darf nicht vorzeitig gehen.

Der Arbeitnehmer beantragt Urlaub
Die Festsetzung des Urlaubs für einen ein-
zelnen Arbeitnehmer erfolgt durch den Ar-
beitgeber. Allerdings ist der Arbeitgeber ver-
pflichtet, die Urlaubswünsche seiner Arbeit-
nehmer zu berücksichtigen. In zwei Fällen
hat der Arbeitgeber Ermessensspielraum:
Es liegen dringende betriebliche Belange
vor oder es bestehen vorrangige Urlaubsan-
sprüche anderer Arbeitnehmer. Da eine Ur-
laubsgewährung meist mit betrieblichen
Schwierigkeiten einhergeht, kann sich der
Arbeitgeber nur dann auf dringende be-
triebliche Gründe berufen und dem Arbeit-
nehmer den Urlaub verweigern, wenn
durch die Abwesenheit dieses Arbeitneh-
mers der betriebliche Ablauf erheblich
beeinträchtigt ist.

Der Urlaub ist grundsätzlich zusammen-
hängend zu gewähren. Der Sinn besteht
darin, dass der Urlaub zur Erholung dient
und die Arbeitskraft des Arbeitnehmers er-
halten wird. Dem Arbeitnehmer muss des-
halb eine längere Zeit zur Verfügung ste-
hen. Zu beachten ist auch, dass die Auftei-
lung in Halbtages- oder Stundenteile keine
wirksame Erfüllung des Urlaubsanspruchs
des Arbeitnehmers darstellt, auch wenn es
mit dem Arbeitgeber so vereinbart war. Die-
ser könnte also erneut Urlaub verlangen.

Der Arbeitnehmer verweigert
angeordnete Überstunden
Im Rahmen der Fußball-WM kann es vor-
kommen, dass der Arbeitnehmer Überstun-

denanordnungen ablehnt, da die Anstoßzeit
eines WM-Spieles naht. Hier gilt wieder-
um das allgemeine Arbeitsrecht. Der Arbeit-
nehmer begeht eine Arbeitsverweigerung,
wenn er aus dringenden betrieblichen Grün-
den angeordnete Überstunden nicht ableis-
tet und der Arbeit fern bleibt. Der Arbeit-
geber kann das Fernbleiben abmahnen und
nach wiederholter Abmahnung die Arbeits-
verweigerungen mit einer Kündigungsmaß-
nahme beantworten. 

Der Arbeitnehmer verlässt vorzeitig
den Arbeitsplatz
Bei unbefugtem Verlassen des Arbeitsplatzes
liegt wiederum eine Arbeitsverweigerung
vor, die mit einer Abmahnung, im Wieder-
holungsfalle mit einer Kündigung geahn-
det werden kann. Im Einzelfall kann bei ei-
ner beharrlichen Arbeitsverweigerung, also
in dem Fall, in dem sich der Arbeitnehmer
trotz ausdrücklichen Verbots durch den
Arbeitgeber vom Arbeitsplatz entfernt, ein
Grund für eine fristlose Kündigung vorlie-
gen. Je nach den Umständen kann eine frist-
lose Kündigung ebenfalls dann ausgespro-
chen werden, wenn der Arbeitnehmer auf-
grund der Ablehnung eines Urlaubswun-

sches eine Krankheit ankündigt und für die
beantragte Zeit tatsächlich der Arbeit fern
bleibt. Legt er dann tatsächlich eine Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigung vor, muss er
beweisen, dass er wirklich krank war.

Arbeitnehmer möchte WM-Spiel bei
der Arbeit im Radio anhören oder im
TV schauen
Dieses Vorgehen kann der Arbeitgeber ein-
seitig durch Anweisungen unterbinden. Nur
wenn in der Vergangenheit entsprechende
Verhaltensweisen schon geduldet wurden
und eine Störung des Betriebsablaufs z.B.
durch Radio hören nicht eintreten kann,
muss der Arbeitgeber dies dulden.

Im Vorfeld Vereinbarungen treffen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollten für
die Dauer der Fußball-WM frühzeitig und
einvernehmlich Regelungen finden, damit
nicht vermeidbarer Streit über die Modali-
täten während der Übertragung der WM-
Spiele aufkommt. 

Für Rückfragen zu diesem Thema steht
Ihnen die Rechtsabteilung der Kreishand-
werkerschaft gerne zur Verfügung.

Frei wegen Fußball?



Handwerker sind neben anderen von der
bundesweit geltenden Dienstleistungs-
Informationspflichten-Verordnung betrof-
fen, die nach erst im März erfolgter Veröffent-
lichung am 17.5.2010 in Kraft getreten ist.

Diese Verordnung dient der Umsetzung
einer EU-Dienstleistungsrichtlinie und
regelt Inhalt, Umfang und Art der Infor-
mationen, die ein Dienstleistungserbringer
einem Empfänger dieser Dienstleistungen
allgemein oder auf Anforderung zur Verfü-
gung stellen muss.

So muss ein Dienstleistungserbringer sei-
nem Auftraggeber vor Abschluss eines
schriftlichen Vertrages oder, sofern kein
schriftlicher Vertrag geschlossen wird, vor
Erbringung der Dienstleistung eine Reihe
von Informationen in klarer und verständ-
licher Sprache zur Verfügung zu stellen.

Der Dienstleistungserbringer muss also
seinem Auftraggeber vor Vertragsschluss
nach § 3 DL-InfoV insbesondere folgende
Informationen an die Hand geben:
» Familiennamen, Vornamen

oder falls vorhanden, Firma unter An-
gabe der Rechtsform

» Anschrift seiner Niederlassung
» Falls eine kaufmännische Firma vorhan-

den ist (zum Beispiel e. K., GmbH, KG
u.ä.): Handelsregister, Registergericht,
Registernummer

» Name und Anschrift der zuständigen
Handwerkskammer

» Gesetzliche Berufsbezeichnung: zum
Beispiel Maler und Lackierer-Meister

» Wortlaut der Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen (falls vorhanden)

» evtl. verwendete Vertragsklauseln über
das auf den Vertrag anwendbare Recht
oder über den Gerichtsstand

» Wesentliche Merkmale der Dienstleis-
tung (=Vertragsgegenstand: zum Beispiel
Werkvertrag)

» Falls eine Berufshaftpflichtversicherung
besteht: Name und Anschrift des Versi-
cherers und den räumlichen Geltungs-
bereich

» Berufsrechtliche Regelungen nach § 3
DL-InfoV – aber nur auf Anfrage des
Auftraggebers

» Preisangaben gemäß § 4 DL-InfoV
(nicht gegenüber Letztverbrauchern)

Diese Angaben muss der Dienstleis-
tungserbringer seinem Auftraggeber – wahl-

weise – von sich aus mitteilen, leicht zugäng-
lich machen oder über eine von ihm ange-
gebene Adresse elektronisch zur Verfügung
stellen.

Da nach § 3 Absatz 1 DL-InfoV weiter-
gehende Anforderungen aus anderen Rechts-
vorschriften unberührt bleiben, gelten na-
türlich zusätzlich die Kennzeichnungs-
pflichten nach dem Telemediengesetz. 

Werden diese Pflichtangaben von Hand-
werkern nicht beachtet, kann dies von der
zuständigen Behörde als Ordnungswidrig-
keit verfolgt werden (Geldbuße bis max.
1.000,00 €). Auch können einzelne Vorga-
ben der neuen Verordnung nach dem Gesetz
gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) Ab-
mahnungen und etwaige Unterlassungskla-
gen bei Nichtbeachtung nach sich ziehen.

Der Wortlaut der neuen DL-InfoVO
kann nachgelesen werden unter www.
gesetze-im-internet.de/bundesrecht/
dlinfov/gesamt.pdf.

Für Rückfragen steht die Rechtsabtei-
lung der Kreishandwerkerschaft zur Verfü-
gung.
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Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung (DL-InfoV)

Neue Informationspflichten
für Handwerksbetriebe
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In dieser Rubrik möchten wir Sie auf
finanzielle Fördermöglichkeiten für Ihren
Betrieb, aber auch für Ihre Kunden hinwei-
sen. Durch staatliche Stellen und öffentli-
che Kreditinstitute bestehen mehrere
Möglichkeiten, Fördermittel zu erhalten. 

Wir berichten in jeder Ausgabe schwer-
punktmäßig über ein Förderprogramm. In-
formationen über die wichtigsten Förder-
programme können Sie im Internet auf un-
serer Internetseite: www.handwerk-direkt.de
erhalten. Dort sind im internen Bereich
unter der Rubrik Kreishandwerkerschaft /
Fördermittel mehrere Programme erläutert
und es gibt auch Verweise zu anderen Inter-
netseiten, die die Suche nach Fördermitteln
erleichtern. Sie erhalten dort Informationen
zu Fördermöglichkeiten für die Einstellung
von Arbeitnehmern/Auszubildenden, für
Kredite und für viele andere Gelegenheiten.
Die Arten der Fördermöglichkeiten sind
dabei sehr vielfältig, z.B. finanzielle Zu-

schüsse der Agentur für Arbeit, oder zins-
günstige Kredite der Kfw-Bank. 

Heute möchten wir Ihnen das Pro-
gramm WeGebAU in einer kurzen Über-
sicht vorstellen:

Wer fördert und wer wird gefördert?
Das Programm wird durch die Agentur für
Arbeit finanziert und verwaltet. Es dient
dazu, gering qualifizierte und ältere Mit-
arbeiter fortzubilden.

Als gering qualifiziert gelten Mitarbeiter
» ohne Berufsabschluss
» mit Abschluss, die seit mindestens vier

Jahren eine an- oder ungelernte Tätigkeit
verrichten und ihre erlernte Tätigkeit
nicht mehr ausüben können.

Ältere Mitarbeiter werden gefördert, wenn
sie
» das 45.Lebensjahr vollendet haben

und
» in einem Betrieb mit weniger als 250

Arbeitnehmern beschäftigt sind.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit
Berufsabschluss unabhängig von Alter und
Betriebsgröße, wenn
» der Erwerb des Berufsabschlusses min-

destens 4 Jahre zurückliegt
und

» sie in den letzten vier Jahren an keiner
aus öffentlichen Mitteln geförderten
Weiterbildung teilgenommen haben.

Was wird gefördert?
Weiterbildungen,
» die auf einem allgemeinen Arbeitsmarkt

verwertbare Kenntnisse und Fertigkeiten
vermitteln,

» die zu einer zertifizierten Teilqualifika-
tion führen

» die mit einem verbands- oder branchen-
übergreifenden Zertifikat abschließen,

Zuschüsse, Kredite & Co.

Aktuelle Fördermittelinformationen
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» die zu einem anerkannten Berufsab-
schluss führen.

Die Weiterbildungsangebote müssen
von einer fachkundigen Stelle für die Wei-
terbildungsförderung zugelassen sein.

Was und wie viel wird erstattet?
Die Agentur für Arbeit erstattet dem Arbeit-

nehmer, der Arbeitnehmerin bzw. dem
Bildungsträger
» die Lehrgangskosten
» einen Zuschuss zu den notwendigen

übrigen Weiterbildungskosten

Die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer erhalten für die Förderung einen
Bildungsgutschein. Damit können sie unter

zugelassenen Weiterbildungsangeboten
wählen. Der Arbeitgeber erhält für weiter-
bildungsbedingte Ausfallzeiten einen Zu-
schuss zum Arbeitsentgelt und zu den
Sozialversicherungsbeiträgen.

Ergänzende Hinweise: Darüber hinaus
sieht das von der Bundesregierung beschlos-
sene Konjunkturpaket II weitere Verbesse-
rungen bei der Förderung der Qualifizie-
rung von Beschäftigten mit Berufsabschluss
vor. Unter bestimmten Voraussetzungen
können dem Arbeitgeber für die Zeit der
Weiterbildung während Kurzarbeit die von
ihm allein zu tragenden Sozialversiche-
rungsbeiträge erstattet werden.

Die regionalen Agenturen für Arbeit
beraten und unterstützen Sie bei der An-
tragstellung. Über die bundesweit einheit-
liche Telefonnummer 0 18 01/66 44 66,
erreichen Sie direkt den Arbeitgeber-Service
in Ihrer Region. 

Gerne hilft Ihnen auch die Rechtsabtei-
lung Ihrer Kreishandwerkerschaft bei
Fragen und Problemen hierbei.
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Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit
Urteil vom 11.11.2009 entschieden, dass
die Begünstigung des Betriebsvermögens
im Erbfall auch dann wegen zu hoher Ent-
nahmen aus dem Betriebsvermögen nach-
träglich (teilweise) entfällt, wenn die Ent-
nahmen ausschließlich der Zahlung der
durch den Erwerbsvorgang ausgelösten Erb-
schaft- oder Schenkungsteuer dienten. 

Nach dem Erbschaftsteuergesetz fallen der
Freibetrag und der verminderte Wertansatz
rückwirkend weg, soweit der Erwerber inner-
halb von fünf Jahren nach dem Erwerb als
Gesellschafter einer Gesellschaft bis zum Ende
des letzten in die Fünfjahresfrist fallenden
Wirtschaftsjahrs Entnahmen tätigt, die die
Summe seiner Einlagen und der ihm zuzu-

rechnenden Gewinne oder Gewinnanteile
seit dem Erwerb um mehr als 150.000 €
übersteigen (sog. Überentnahmen).

Im konkreten Fall hatte ein Vater seiner
Tochter einen Teil seines Kommanditanteils
geschenkt. Das Finanzamt gewährte der
Tochter zunächst die steuerlichen Vergüns-
tigungen. Diese zahlte die festgesetzte Schen-
kungsteuer unmittelbar vom Geschäftskon-
to der KG, was zu Überentnahmen im Sin-
ne des Erbschaftsteuergesetzes führte. Nach-
dem das Finanzamt diesen Umstand aufge-
klärt hatte, versagte es rückwirkend anteilig
die gewährten Steuervergünstigungen. Die
Tochter vertrat dagegen die Auffassung,
Überentnahmen zur Schenkungsteuertil-
gung seien unschädlich. 

Nach Auffassung des BFH kommt es
jedoch nicht auf die Gründe an, die zu einer
Überentnahme führen. Befreiungsschädlich
ist grundsätzlich jede Entnahme. Die Norm
ist nicht auf Missbrauchsfälle beschränkt. 

Dies entspricht dem Sinn der Vorschrift,
wonach die Steuervergünstigungen nur
gewährt werden sollen, wenn und soweit
der Betrieb in seinem Bestand fortgeführt
wird. Dieser Zweck hindert den Gesetzge-
ber nicht, das begünstigte Betriebsvermögen
schmälernde Entnahmen generell als be-
günstigungsschädlich zu begreifen, soweit
sie den Freibetrag bzw. die Summe der Ge-
winne und Einlagen übersteigen. Darin liegt
nach Auffassung des BFH keine verfas-
sungsrechtlich unzulässige Typisierung.

Erbschaftsteuer nicht aus der
Substanz des Betriebes bezahlen

Gemischt genutzte Gebäude

Änderung beim Vorsteuerabzug ab 2011
Wird ein Gebäude teils betrieblich und

teils privat genutzt, kann es insgesamt dem
Unternehmensvermögen zugeordnet wer-
den, mit dem Vorteil, dass die Vorsteuern aus
den gesamten Herstellungskosten und den
laufenden Aufwendungen in voller Höhe
abziehbar sind. Im Gegenzug ist die Nut-
zung des privaten Gebäudeteils der Umsatz-
steuer zu unterwerfen. 

Durch dieses Verfahren erlangen Steuer-
pflichtige einen Liquiditätsvorteil. Der Un-
ternehmer kann demnach bei der Anschaf-

fung oder Herstellung eines gemischt ge-
nutzten Gebäudes den vollen Vorsteuer-
abzug geltend machen, der über 10 Jahre
durch die Besteuerung der Privatnutzung
anteilig zurückgeführt wird. 

Das führt in seiner Konsequenz quasi zu
einer Rückzahlung des Vorsteuerbetrages
innerhalb von 10 Jahren. Dennoch scheint
das Modell wegen des Zinsvorteils immer
noch attraktiv. Es gilt allerdings zu beachten,
dass das Risiko der Besteuerung einer even-
tuellen nicht vermeidbaren Grundstücks-

entnahme besteht, sodass vor Inanspruch-
nahme dieses Modells unbedingt steuerli-
cher Rat eingeholt werden sollte.

Mit der Einführung einer neuen Rege-
lung in die Mehrwertsteuersystemrichtlinie
wird der Vorsteuerabzug bei gemischt ge-
nutzten Grundstücken ab dem 1.1.2011
nicht mehr voll gewährt.  Danach kann
höchstens der Teil der Umsatzsteuer als Vor-
steuer abgezogen werden, der auf die Ver-
wendung des Grundstücks für unterneh-
merische Zwecke entfällt.
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Jahressteuerbescheinigung für
Kapitalerträge weiter beantragen

Durch die „Abgeltungsteuer“
ist die Einkommensteuer auf
Kapitalerträge grundsätzlich ab-
gegolten und die Steuerpflich-
tigen könnten auf die Anlage
KAP (Einkünfte aus Kapitalver-
mögen) bei ihrer Steuererklä-
rung ab 2009 verzichten. 

Die Banken versenden daher
Bescheinigungen über die Zins-
erträge aus dem vergangenen
Jahr oft nur auf Verlangen ihrer
Kunden.

Für Kapitalanleger ist es in
vielen Fällen dennoch sinnvoll,
bei ihrer Bank eine Jahressteuer-
bescheinigung zu verlangen und
diese ihrer Steuererklärung – mit
der Anlage KAP – beizufügen.
Solche Fälle können z. B. sein:
» Ein Freistellungsauftrag wur-

de nicht oder in zu geringer
Höhe erteilt bzw. ausge-
schöpft. Bis zur Höhe des
Sparer-Pauschbetrages (bei
Einzelpersonen 801 € und
bei Verheirateten 1.602 €)
kann der Bank ein sogenann-
ter Freistellungsauftrag erteilt
werden. Zinseinnahmen bis
zur Höhe des Sparer-Pausch-
betrages sind steuerfrei. 

» Der persönliche Steuersatz
liegt unter dem Abgeltungs-

steuersatz von 25 % und auf
der Anlage KAP wird die so-
genannte Günstigerprüfung
beantragt.

» Steuerpflichtige können die
Einbeziehung der Kapital-
erträge in die Bemessungs-
grundlage für den Spenden-
abzug beantragen. 

» Die Ausnutzung von Verlust-
verrechnungen aus privaten Ver-
äußerungsgeschäften soll in An-
spruch genommen werden.

In diesen Fällen ist die Abga-
be der Anlage KAP für den Steuer-
zahler freiwillig. Er kann und
sollte sich die zu viel einbehal-
tene Steuer zurückholen.

Daneben sind Fälle denkbar,
in denen die Finanzämter die
Jahressteuerbescheinigungen im

Rahmen der Bearbeitung der
Steuererklärungen anfordern.
Dies kann z. B. dann der Fall
sein, wenn Steuerzahler außer-
gewöhnliche Belastungen wie
Scheidungskosten, Medikamen-
ten-Zuzahlung, Ausgaben für
Zahnersatz oder Brille geltend

machen. Hier werden die Kapi-
talerträge vom Finanzamt benö-
tigt, um die sogenannte zumut-
bare Eigenbelastung des Steuer-
zahlers festzustellen.

Des Weiteren muss die An-
lage KAP auch bei Auslands-
konten und -depots oder Zinsen
aus Privatdarlehen, Steuererstat-
tungszinsen, verdeckten Ge-
winnausschüttungen, Veräuße-
rungsgewinnen aus GmbH-An-
teilen und Lebensversicherun-
gen ausgefüllt werden. 

Anmerkung: Es empfiehlt sich
demnach eigentlich immer, die
Jahressteuerbescheinigungen
auch in Zukunft grundsätzlich
anzufordern.
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Wer seine Arbeitskollegen bedroht und
beleidigt, muss mit einer fristlosen Kündi-
gung rechnen. Das gilt insbesondere dann,
wenn der Arbeitgeber das Verhalten vorher
bereits einmal abgemahnt hat. Dies geht
aus einem Urteil des Landesarbeitsgerichts
Schleswig-Holstein vom 21.10.2009 her-
vor. Ein solches Verhalten könne den Be-
triebsfrieden zerstören und eine gedeihliche
Zusammenarbeit unmöglich machen (LAG
Schleswig-Holstein, Urteil vom 21.10.2009
Az.: 3 Sa 224/09).

Sachverhalt: Die Klägerin, eine 31-jähri-
ge, verheiratete Bäckereiverkäuferin, war
seit 7,5 Jahren bei der Arbeitgeberin be-
schäftigt. Ungefähr drei Wochen vor Erhalt
der Kündigung hatte der Arbeitgeber sie
aufgefordert, die neue Auszubildende ver-
nünftig zu behandeln und nicht vor Kunden
zu kritisieren. Eine Woche später wurde sie

auf Veranlassung der Filialleiterin zu einem
Personalgespräch gebeten. Daraufhin warf
die Verkäuferin der Auszubildenden vor, sie
sei schuld an diesem erneuten Gespräch.
Dabei gestikulierte sie mit der Hand ganz
nah an deren Hals. Die Auszubildende brach
in Tränen aus. Am Folgetag wurde die Klä-
gerin vom Arbeitgeber angewiesen, gegen-
über der Auszubildenden und Kolleginnen
einen angemessenen Ton zu wahren sowie
Beschimpfungen und Bedrohungen zu un-
terlassen. Das sei ihre letzte Chance. Un-
mittelbar danach fuhr die Verkäuferin in die
Filiale und drohte einer neuen Arbeitskol-
legin unter anderem: «Wer mich beim Chef
anmachen will, den mache ich platt». Da-
rauf sprach der Arbeitgeber die fristlose
Kündigung aus. Die Klägerin erhob dage-
gen eine Kündigungsschutzklage.

Das Gericht hat die Kündigungsschutz-

klage als unbegründet zurückgewiesen. Das
ungezügelte aggressive Verhalten der Klä-
gerin zerstöre den Betriebsfrieden und
mache eine gedeihliche Zusammenarbeit
unmöglich. Da sich die Verkäuferin trotz
einer Abmahnung nicht zusammengeris-
sen, sondern ihr beanstandetes Verhalten
sofort wiederholt habe, sei die fristlose Kün-
digung des langjährigen Arbeitsverhältnisses
gerechtfertigt.

Hinweis: Voraussetzung einer solchen
Kündigung ist immer, dass die Drohungen
schwerwiegend sind und vor allem müssen
Sie auch als ernsthaft erachtet werden. Da-
mit die Kündigung vor Gericht Erfolg hat,
ist es wichtig, dass man Zeugen benennen
kann. Diese sollten sich die Geschehnisse no-
tieren, da die Aussagen unter Umständen erst
in einer Gerichtsverhandlung 5-6 Monate
nach der Kündigung erforderlich werden.

Bedrohung und Beleidigung von Arbeitskollegen

Fristlose Kündigung gerechtfertigt

Schriftformerfordernis in arbeitsvertraglicher Ausschlussfrist

Geltendmachung per E-Mail genügt
Verlangt eine arbeitsvertragliche Aus-

schlussfrist die schriftliche Geltendmachung
von Ansprüchen innerhalb einer bestimm-
ten Frist nach Fälligkeit der Leistung, ist die-
se Frist auch dann gewahrt, wenn der An-
spruch per E-Mail geltend gemacht wird.

Sachverhalt: Die Parteien streiten über
Einmalzahlungen aus einem Tarifvertrag.
Im Arbeitsvertrag des Klägers vereinbarten
die Parteien, dass sich die Vergütung nach
dem entsprechenden Tarifvertrag in der je-
weils gültigen Fassung richten solle. Die
zudem in Bezug genommenen Arbeitsver-
tragsrichtlinien enthalten eine Ausschluss-
frist. Danach müssen Ansprüche innerhalb
einer Frist von sechs Monaten nach Fällig-
keit schriftlich geltend gemacht werden. Mit
E-Mail vom 25.7.2006 machte der Kläger
eine nach dem Tarifvertrag mit dem Juli-
Gehalt auszuzahlende Einmalzahlung gel-
tend. Die Beklagte lehnte die Zahlung per
E-Mail ab. Weitere Einmalzahlungen ver-
langte der Kläger jeweils fristgerecht mit
Schreiben. 

Praxishinweis:Das BAG folgt der Intention
des Gesetzgebers. Dieser wollte bei der Neu-
regelung der Formvorschriften des  Bürger-
lichen Gesetzbuchs ausdrücklich die E-Mail
als Kommunikationsmittel im Geschäfts-
verkehr stärken.

Dass ein Telefax dem Schriftformerfor-
dernis genügt, hat das BAG bereits zu einem
früheren Zeitpunkt klargestellt. Eine Sprach-
nachricht, die z. B. auf eine Voice-Box auf-
gesprochen wird, wird dem Formerfordernis
hingegen nicht gerecht.

Bei einer Geltendmachung von Ansprü-
chen per elektronischer Kurznachricht
(SMS) ist äußerst zweifelhaft, ob ein Gericht
das Schriftformerfordernis als erfüllt anse-
hen würde. So ist beispielsweise ein Aus-
druck einer solchen Nachricht technisch
nicht in der gleichen Weise ohne Weiteres
möglich wie bei einer E-Mail.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom
16.12.2009 - 5 AZR 888/08

Begründung: Das Bundesarbeitsgericht
(BAG) hat entschieden, dass der Kläger die
Ansprüche fristgerecht geltend gemacht hat.
Verlange eine arbeitsvertragliche Ausschluss-
frist die schriftliche Geltendmachung eines
Anspruchs binnen einer bestimmten Frist,
reiche im Zweifel die telekommunikative
Übermittlung aus.

Der Arbeitgeber könne den Inhalt der
elektronischen Datei entweder speichern
und damit jederzeit abrufen oder zumin-
dest ausdrucken und auf diese Weise dauer-
haft wiedergeben. Die E-Mail enthalte den
Namen des Klägers. Der Abschluss der Er-
klärung sei durch eine Grußformel und
Wiederholung des Namens hinreichend
deutlich gemacht. Damit genüge die E-
Mail des Klägers vom 25.7.2006 dem
Schriftformerfordernis. Für einen abwei-
chenden Willen der Parteien i.S.v. § 127
II 1 BGB bestünden keine Anhaltspunkte,
da die Beklagte selbst zur E-Mail-Kom-
munikation griff, um den Anspruch abzu-
lehnen.
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Das Bundesministerium der
Finanzen (BMF) hat mit Schrei-
ben vom 15. Februar 2010 das
Anwendungsschreiben zu § 35
a EStG vom 26. Oktober 2007
überarbeitet und darin neben
den haushaltsnahen Dienst-
leistungen auch zum Steuerbo-
nus für Handwerkerleistungen
erneut Stellung genommen.

So erfolgte unter anderem
eine Anpassung an die zum 1.
Januar 2009 in Kraft getretenen
Gesetzesänderungen, insbeson-
dere die Verdopplung der Steu-
erermäßigung für Handwerker-
leistungen von 600 Euro auf
1.200 Euro.

Gegenüber dem bisherigen
Schreiben des BMF ist vor allem
von Bedeutung, dass für den
Steuerbonus für Handwerker-
leistungen in einer Anlage 1 bei-
spielhaft begünstigte und nicht
begünstigte handwerkliche Tä-
tigkeiten aufgezählt werden, ob-
gleich eine abschließende Dar-
stellung nicht möglich ist.

Nachfolgende Punkte sind
ebenfalls für den Steuerbonus
für Handwerkerleistungen rele-
vant:
» Bei Handwerkerleistungen,

die sowohl auf öffentlichem
Gelände als auch auf Privat-
gelände durchgeführt wer-

den, sind nur Aufwendungen
für die auf Privatgelände aus-
geführten Handwerkerleis-
tungen begünstigt. Auch
sofern eine Verpflichtung für
die Durchführung der ent-

sprechenden Leistung be-
steht, gilt nichts anderes.
Diese gemischten Aufwen-
dungen sind daher vom
Rechnungsersteller entspre-
chend aufzuteilen (Rz 36).
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So werden Sie im Internet gefunden!

Fließtextanzeige
(sechsmalige aufeinanderfolgende Schaltung Voraussetzung)

Firma:

Name:

Straße: PLZ/Ort:

Telefon: Unterschrift:

Bankverbindung Kto: BLZ:

Bank:
Rubrik: *Preise pro Erscheinungstermin und zzgl. Mehrwertsteuer

Mit Hilfe unserer neuen Rubrik Online-Br@nchenführer, die ab der nächsten Ausgabe des FORUMs fester Bestandteil
des Magazins wird, wird Ihr Internetauftritt gefunden! Lassen Sie Ihre www-Adresse mit einer kurzen Werbebotschaft
hier eintragen.
Die Kosten betragen pro Ausgabe lediglich 9,50 €* für 2 Zeilen, für jede weitere Zeile zahlen Sie 4,50 €*, jeweils zzgl. MwSt.

Damit es schnell geht, faxen Sie einfach diese Couponanzeige ausgefüllt an unsere Faxnummer:
Image Text Verlags Gesellschaft mbH, 02183 417797 oder rufen Sie uns einfach an Telefon 02183 334.

s Ja, wir möchten ab sofort folgenden Text veröffentlichen (max. 30 Zeichen je Zeile):
(Telefon-, Faxnummer sowie E-Mail-Adressen werden nicht aufgenommen)

Erscheinung in Forum Bergisches Land im Sonderteil „Online-Br@nchenführer“ Schaltung soll erfolgen:
9.50 € (2 Zeilen), jede weitere Zeile 4,50 € s 6 x s 12 x (5 % Rabatt) s 18 x (10 % Rabatt)

Elektro-Handwerk
» Schütze & Braß Elektrotechnik

www.elektro-schuetze.de

Bau- und Ausbau-Handwerk
» A. Otto & Sohn GmbH & Co. KG

www.ottobau.de

» Dachdeckerei Hans Spiegel
www.dachdeckerei-spiegel.de

Dach- und Solarbau
» Zager GmbH

www.solar2010.deOn
lin

e-
M

@
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tp
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Neues BMF-Schreiben veröffentlicht

Steuerbonus für
Handwerkerleistungen
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» Nimmt ein Mieter begünstigte Hand-
werkerleistungen in Anspruch, wird die
Steuermäßigung auch im Fall der unent-
geltlichen Überlassung einer Wohnung
gewährt, sofern der Nutzende die entspre-
chenden Aufwendungen tatsächlich
getragen hat.

» Begünstigt sind nach wie vor nur Ar-
beitskosten. Materialkosten bleiben
außer Ansatz (Rz 35).

» Bei vom Arbeitgeber getragenen Hand-
werkerleistungen in einer vom Arbeit-
nehmer bewohnten Dienst- oder Werks-
wohnung kann der Arbeitnehmer die
Steuerermäßigung nur dann in Anspruch
nehmen, wenn er die Aufwendungen als
Arbeitslohn versteuert hat. Bei Durch-
führung der Handwerkerleistung durch
eigenes Personal des Arbeitgebers kann
die Steuerermäßigung nicht in Anspruch
genommen werden (Rz 41).

» Für Wohnungseigentümer und Mieter
gilt, dass bei der Finanzierung von einma-
ligen Aufwendungen durch eine Ent-
nahme aus der Instandhaltungsrücklage
die Aufwendungen erst im Jahr des Ab-
flusses aus der Instandhaltungsrücklage
oder im Jahr der Genehmigung der Jah-
resrechnung, die den Abfluss aus der In-
standhaltungsrücklage beinhaltet, be-
rücksichtigt werden können. Es wird auch
nicht beanstandet, wenn Wohnungs-
eigentümer die gesamten Aufwendungen
erst in dem Jahr geltend machen, in dem
die Jahresabrechnung im Rahmen der
Eigentümerversammlung genehmigt
worden ist (Rz 42).

» Die Steuerermäßigung hängt ab 2008
davon ab, dass der Steuerpflichtige für
die Aufwendungen eine Rechnung erhal-
ten hat und die Zahlung auf das Konto
des Erbringers der Handwerkerleistung
erfolgt ist (Rz 45).

» Barzahlungen oder Barteilzahlungen
können auch bei ordnungsgemäßer Ver-
buchung und entsprechendem Nachweis
weiterhin nicht anerkannt werden. Eine
bereits erfolgte Barzahlung kann auch
nicht durch eine später veranlasste Zah-
lung auf das Konto des Leistungserbrin-
gers ersetzt werden (Rz 46).

» Die Inanspruchnahme der Steuerermä-
ßigung ist auch dann möglich, wenn die
Handwerkerleistung von dem Konto
eines Dritten bezahlt worden ist (Rz 47).

» Für die Inanspruchnahme des seit 1. Ja-
nuar 2009 verdoppelten Steuerbonus für
Handwerkerleistungen in Höhe von

1.200 Euro kommt es darauf an, dass die
Leistung nach dem 31. Dezember 2008
erbracht und im Veranlagungszeitraum
2009 bezahlt worden ist (Rz 48).

» Bei Entstehen eines Anrechnungsüber-
hangs infolge der Steuerermäßigung ist
weder die Festsetzung einer negativen
Einkommensteuer in Höhe des Anrech-
nungsüberhangs noch die Feststellung
eines Rück- oder Vortrags der Steuerer-
mäßigung möglich. Anrechnungsüber-
hang bedeutet, dass die Steuerermäßi-
gung nach § 35 a EStG kleiner ist als die
Einkommensteuer (Rz 52).

Das neue Schreiben des Bundesministe-
riums der Finanzen ersetzt das BMF-Schrei-
ben vom 26. Oktober 2007 und kann unter
www.handwerk-direkt.de im Mitglieder-
bereich unter dem Stichwort „Steuerrecht“
heruntergeladen werden.
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Hat ein Arbeitgeber entgegen dem
Nachweisgesetz keinen schriftlichen Arbeits-
nachweis mit der Angabe des vereinbarten
Entgelts erteilt, kann dies beim Streit um
die zutreffende Entgelthöhe zu Beweis-
erleichterungen für den Arbeitnehmer füh-
ren. Dies kann auch dazu führen, dass von
der Richtigkeit des Arbeitnehmervortrags
hinsichtlich der Entgelthöhe auszugehen ist
(LAG Köln 18.01.2010, 5 SaGa 23/09)

Der Sachverhalt: Der Kläger war seit dem
14.7.2009 für die Beklagte tätig. Er arbei-
tete zumindest bis zum 13.8.2009 für die
Beklagte und erhielt an Vorschüssen insge-
samt 1.400 € netto. Für die zweite August-
hälfte war der Kläger krankgeschrieben, wo-
bei streitig ist, wann er die Beklagte über
seine Arbeitsunfähigkeit informiert und die
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen vorge-
legt hatte. Die Beklagte kündigte das Ar-
beitsverhältnis am
24.8.2009 fristlos. 

Der Kläger verlangte von der Beklagten
restliche Vergütung für Juli 2009 sowie den
Lohn für August 2009 unter Bezugnahme
auf die bis dato geleisteten Arbeitsstunden.
Der restliche Lohn sei auf der Grundlage
eines Stundenlohns i.H.v. 10,– € netto zu
berechnen. Die Beklagte machte dagegen
geltend, dass lediglich ein Stundenlohn
i.H.v. 10,– € brutto vereinbart gewesen sei.
Im gerichtlichen Verfahren verlangte der
Kläger von der Beklagten die Zahlung eines
Notbedarfs i.H.v. 872,75 €. 

Die Gründe: Das Gericht ist davon ausge-
gangen, dass die Parteien einen Stunden-
lohn i.H. v. 10,– € netto vereinbart haben,
woraus sich ein dem Kläger noch zustehen-
der Betrag i.H.v. 872,75 € ergibt. Zwar ist
zwischen den Parteien streitig, ob ein Stun-
denlohn i.H.v. 10,– € netto oder brutto
vereinbart worden ist. Insoweit steht Aus-

sage gegen Aussage. Dem Kläger kommen
aber Beweiserleichterungen zugute. Denn
zu dem Streit über die Lohnhöhe ist es nur
gekommen, weil die Beklagte gegen ihre
Pflicht aus § 2 Nachweisgesetz verstoßen
hat, dem Kläger einen schriftlichen Arbeits-
nachweis mit der Angabe des vereinbarten
Entgelts zu erteilen. Die mit dem Verstoß
gegen § 2 NachwG verbundenen Nachteile
hat die Beklagte zu tragen. Da die Beklagte
keinen Beweis gegen eine 10,– € netto Ver-
gütung vorbringen konnte, wurde zuguns-
ten des Klägers daher von einer Netto-
vergütung i.H.v. 10,– € ausgegangen.

Hinweis: Alle Arbeitsverträge nur noch
schriftlich schließen (und natürlich später
auch nur schriftlich ändern oder kün-
digen)!

Verstoß gegen das Nachweisgesetz

Beweiserleichterungen
für den Arbeitnehmer
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Bitte beachten Sie als Inhaber eines
Kfz-Betriebes, der seinen Kunden eine
Garantiezusage gibt, dass diese nach
neuer, geänderter Rechtsprechung des
Bundesfinanzhofs umsatzsteuerpflich-
tig ist.

Der Bundesfinanzhof hatte folgenden
Sachverhalt zur Entscheidung vorliegen: 

Der Kläger betreibt eine Reparaturwerk-
statt und daneben auch noch einen Handel
mit Kfz. Beim Verkauf von Kfz bot er den
Käufern gegen ein zusätzliches Entgelt den
Abschluss einer Garantievereinbarung an.
Inhalt dieser Garantie war die Funktions-
fähigkeit bestimmter Bauteile des Kfz, abge-
stimmt auf die vereinbarte Laufzeit. Im Ga-
rantiefall hat der Käufer die Wahl, das Kfz
beim Händler, der der Garantiegeber ist,
kostenlos reparieren zu lassen oder die

Reparatur bei einer anderen Werkstatt auf
Kosten der Versicherung ausführen zu las-
sen. Die Garantie war bei einer Ver-
sicherungsgesellschaft rückversichert. 

Der Bundesfinanzhof entschied in einem
ähnlichen Fall im Jahre 2003, dass die Leis-
tungen des Händlers als „Übernahme von
Verbindlichkeiten“ gemäß § 4 Nr.8g UStG
umsatzsteuerfrei seien, soweit sich der
Händler verpflichtet habe, die Reparatur
an dem Kfz selbst vorzunehmen. Im Jahre
2007 urteilte der EuGH anders. Entschei-
dend war der gesetzliche Begriff „Übernah-
me von Verbindlichkeiten“. Hiermit mein-
te das Gericht jedoch nur Geldverbindlich-
keiten und keine andere Art von Verbind-
lichkeit. 

Dem EuGH folgend musste der Bundes-
finanzhof seine Rechtsprechung ebenfalls

ändern, da die Verpflichtung zur Durch-
führung einer Reparatur im Falle eines Scha-
denseintritts keine Geldverbindlichkeit dar-
stellt. Der Bundesfinanzhof hielt auch keine
andere Steuerbefreiungsvorschrift für an-
wendbar, wie zB § 4 Nr. 10b UStG („Ver-
schaffung von Versicherungsschutz“). Er
beurteilte vielmehr die Garantiezusage des
Händlers als „sonstige Leistung eigener Art“.
Abgestellt wurde dabei auf die Sicht eines
durchschnittlichen Verbrauchers. Danach
ist die Garantiezusage durch das umfassen-
de Versprechen des Garantiegebers geprägt,
im Garantiefall voll einstandspflichtig zu
sein. Die Verschaffung eines Versicherungs-
schutzes ist dabei nicht entscheidend. In
diesem Fall sieht das Umsatzsteuergesetz
jedoch keine Steuerbefreiung vor.

Bundesfinanzhof, Urteil
vom 10.2.2010 – XI R 49/07

Autoverkäufer:

Garantiezusage ist eine umsatzsteuer-
pflichtige sonstige Leistung

Die Beklagte kaufte von der Klägerin,
einer Fahrzeughändlerin, einen gebrauchten
Pkw zum Preis von 29.000 Euro. Kurze Zeit
später trat die Käuferin vom Kaufvertrag zu-
rück. Mit Schreiben vom gleichen Tage be-
stätigte die Verkäuferin den Vertragsrück-
tritt. Gleichzeitig forderte sie von der Beklag-
ten unter Hinweis auf ihre Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen zehn Prozent des Kauf-
preises, also 2.900 Euro, als pauschalierten
Schadenersatz. Die AGB regeln eine Ab-
nahmefrist des Käufers von acht Tagen ab
Zugang der Bereitstellungsanzeige. Für den
Fall der Geltendmachung eines Schaden-
ersatzanspruchs bei Nichtabnahme sehen die
AGB einen pauschalierten Schadensersatz

von zehn Prozent des Kaufpreises vor. Dabei
bleibt es dem Käufer vorbehalten, einen ge-
ringeren Schaden nachzuweisen. Die Beklag-
te lehnte die Zahlung der 2.900 Euro ab. Die
daraufhin von der Verkäuferin erhobene Zah-
lungsklage hatte in allen Instanzen Erfolg.

Eine formularmäßige Schadenspauscha-
lierung in Autokaufverträgen verstößt nicht
gegen das Klauselverbot in § 309 Nr. 5b
BGB, wenn sie dem anderen Vertragsteil das
Recht vorbehält, einen geringeren Schaden
nachzuweisen. Dies hat der Bundesgerichts-
hof mit Urteil vom 14.04.2010 entschie-
den. Es genüge, wenn der Hinweis auf die
Möglichkeit des Gegenbeweises einem rechts-

unkundigen Vertragspartner ohne weiteres
deutlich mache, dass darin die Möglichkeit
des Nachweises, ein Schaden sei überhaupt
nicht entstanden, eingeschlossen sei. Eine
wörtliche Wiedergabe des Gesetzestextes sei
nicht erforderlich. Der Hinweis auf die
Möglichkeit, einen geringeren Schaden
nachzuweisen, erfülle diese Voraussetzung
(Urteil vom 14.04.2010 , VIII ZR 123/09). 

Hinweis: Wichtig bleibt festzuhalten, dass
eine Klausel ohne die Möglichkeit des Nach-
weises eines geringeren Schadens unwirk-
sam wäre. Daher sollten die Verträge auf ent-
sprechende Formulierungen hin untersucht
werden.

Bei möglichem Nachweis eines geringeren Schadens

Formularmäßige Schadenspauschalie-
rung in Autokaufvertrag wirksam
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Wieder hatte das Bundes-
arbeitsgericht einen Fall eines
Freiwilligkeitsvorbehalts bei
einer Sonderzahlung zu ent-
scheiden. Ergebnis: Will der Ar-
beitgeber eine Sonderzuwen-
dung unter einen Freiwilligkeits-
vorbehalt stellen, muss dies in
der arbeitsvertraglichen Rege-
lung eindeutig zum Ausdruck
kommen. Ist dies nicht gegeben,
geht die Unklarheit zu Lasten
des Arbeitgebers. 

In dem entschiedenen Fall
war eine Arbeitnehmerin für
ihren Arbeitgeber seit 1996 tä-
tig. Nach dem Dienstvertrag
sind sämtliche Sonderzahlungen
freiwillige Leistungen. In einem
Klammerzusatz wird hinzuge-
fügt, dass sich die Weihnachts-
gratifikationen nach den Be-
stimmungen des Tarifvertrags
richten. Einschließlich des Jah-
res 2003 zahlte der Arbeitgeber
eine Weihnachtsgratifikation,
die sich nach dem Tarifvertrag
berechnete. Seit 2004 erbringt
der Arbeitgeber „nur“ eine ge-
ringere Sonderzahlung. Hier-
gegen klagte die Arbeitnehmerin
und machte die Differenz zwi-
schen der Weihnachtsgratifi-
kation und der Sonderzahlung
geltend. 

Das Arbeits- und das Lan-
desarbeitsgericht wiesen die Kla-
ge ab; erst die Revision beim
Bundesarbeitsgericht hatte Er-
folg. Das Bundesarbeitsgericht
erachtet den vorformulierten
Freiwilligkeitsvorbehalt für un-
klar, so dass nach § 305c II BGB
zu Gunsten der Arbeitnehmerin
davon auszugehen ist, dass die-
ser Freiwilligkeitsvorbehalt sich
nicht auf das Weihnachtsgeld
beziehe. Eine bereits vorformu-

lierte Vertragsklausel, deren
Wortlaut nicht eindeutig ist,
muss nach dem Empfänger-
horizont der üblichen an Ge-
schäften dieser Art und Weise
beteiligten Personen ausgelegt
werden. 

Nach der Auslegung der vor-
liegenden Klausel, kann man zu
zwei verschiedenen Ergebnissen
gelangen:

Einerseits könnte aus dem
Klammerzusatz folgen, dass
sämtliche Sonderzuwendungen,
mit Ausnahme des Weihnachts-
geldes, freiwillig geleistet wer-
den. Andererseits könnte der
Klammerzusatz auch nur beab-
sichtigen, das „Wie“ der Leis-
tungen zu regeln. Entscheidend
ist, welche Auslegung zu einem
für die Arbeitnehmerin günsti-
geren Ergebnis führt. Danach
musste der Arbeitgeber die
Differenz nachzahlen.

Hinweis: Durch die sprachli-
che Formulierung eines Frei-
willigkeitsvorbehaltes in einem
Arbeitsvertrag, darf keinesfalls
der Eindruck eines „Anspruchs“
entstehen. Auch nur der gerings-
te Hinweis darauf widerspricht
der Freiwilligkeit. Die Folge
hiervon ist sofort ein „Verstoß“
gegen das Transparentverbot.

Ist ein Freiwilligkeitsvorbe-
halt knapp und präzise formu-
liert, kann ein Arbeitgeber siche-
rer sein, dass eine Leistung tat-
sächlich „freiwillig“ ist.

Bundesarbeitsgericht,
Urteil vom 20.1.2010 –

10 AZR 914/08

Unklarer Freiwillig-
keitsvorbehalt bei

Sonderzuwendungen
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Die Signal Iduna IKK und
die IKK Nordrhein werden zum
1. Juli fusionieren, dies haben
die Verwaltungsräte der Kassen
am 11. und 28. Mai beschlos-
sen. Die neue bundesweit geöff-
nete Krankenkasse mit Sitz in
Düsseldorf erhebt 2010 keinen
Zusatzbeitrag. Die Vereinigte
IKK wird über 1,6 Millionen
Menschen versichern und damit
zu den Top 15 der deutschen
Krankenkassen gehören. 

Die Verwaltungsratsspitze
werden Robert Feiger für die
Versichertenseite und Josef Tack
für die Arbeitgeberseite überneh-
men. Den Vorstand sollen Wer-
ner J. Terlohr als Vorstandsvor-
sitzender und Dr. Christian
Korbanka als stellvertretender
Vorstandsvorsitzender bilden. 

„Die strategische Ausrich-
tung, die Geschäftsstellen- und
Service-Politik beider Unterneh-
men passen bestens zusammen.
Außerdem werden wir mit der
Fusion vor dem Hintergrund
des sich verschärfenden Wettbe-
werbs unsere Position am Markt
stärken“, so der Verwaltungs-
ratsvorsitzende der Signal Iduna
IKK und stellvertretendender
Bundesvorsitzender der IG Bau,
Robert Feiger. 

„Zudem können wir durch
die Fusion Kompetenzen, Stär-
ken, Erfahrungen bündeln, un-
sere Leistungen sowie Services
weiter ausbauen und unsere Ver-
sicherten an über 200 Standor-
ten individuell und wohnortnah
beraten“, ergänzt der Verwal-
tungsratsvorsitzende der IKK
Nordrhein und Präsident der
Handwerkskammer zu Köln,
Hans Peter Wollseifer.

Die Vereinigte IKK versteht
sich als Partner des Handwerks
und bietet rund 190.000 Fir-
menkunden maßgeschneiderte
Konzepte in der betrieblichen
Gesundheitsförderung. Gemein-
sam mit der Signal Iduna Grup-
pe werden Zusatzversicherun-
gen für die Kundenbedürfnisse
in jeder Lebensphase entwickelt.

Daten und Fakten zur
Fusion (Stand 1. Mai 2010)
IKK Nordrhein:
» Versicherte: 503.944
» Mitglieder: 349.402 
» Firmenkunden: 57.000
» Haushaltsvolumen:

1,26 Milliarden Euro
» Mitarbeiter: 1.200
» Hauptsitz: Bergisch

Gladbach 
» Geschäftsstellen und Service-

Center: 55 in Nordrhein
Signal Iduna IKK:
» Versicherte: 1.137.792
» Mitglieder: 776.078
» Firmenkunden: 130.000 
» Haushaltsvolumen:

2,66 Milliarden Euro
» Mitarbeiter: 2.200
» Hauptsitz: Dortmund
» Geschäftsstellen und Service-

Center: 150 in Bayern, Nie-
dersachsen, Hamburg, Sach-
sen-Anhalt und Westfalen

Fusionierte Kasse – Vereinigte
IKK:
» Versicherte: 1.641.736 
» Mitglieder: 1.125.480 
» Firmenkunden: 187.000
» Haushaltsvolumen:

3,92 Milliarden Euro
» Hauptsitz: Düsseldorf
» Mitarbeiter: 3.400
» Geschäftsstellen und Service-

Center: 205 in Bayern, Nie-
dersachsen, Nordrhein-West-
falen, Hamburg und Sachsen-
Anhalt.

Signal Iduna IKK und IKK
Nordrhein fusionieren

zur Vereinigten IKK
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Internetzugang schützen!
Privatleute und Gewerbetreibende sind

für die unberechtigte Nutzung ihres WLAN-
Anschlusses verantwortlich, wenn sie den
Zugang nicht ausreichend gesichert haben.
Wenn ein Dritter über den Zugang illegal
Musiktitel herunterlädt, kann der Inhaber
des Anschlusses zur Unterlassung verurteilt
werden. Ein weitergehender Anspruch auf
Schadenersatz bestehe jedoch nicht, ent-
schied der Bundesgerichtshof (BGH Urteil
vom 12.05.2010 Az.: I ZR 121/08).

Der Inhaber eines WLAN-Anschlusses
hatte nur den vom Internetanbieter einge-
stellten Zugangscode verwendet, diesen aber
nicht durch ein individuelles Passwort er-
setzt. Ein Unbekannter hatte illegal ein
Musikstück über das Netzwerk herunter-
geladen, während der Anschlussinhaber
nachweislich abwesend war.

In der Vorinstanz hatte das Oberlandes-
gericht die Klage der Plattenfirma noch
komplett abgewiesen; vor dem BGH hatte
die Firma nun teilweise Erfolg. Jeder An-
schlussinhaber muss sein WLAN-Netzwerk
überprüfen, ob es vor der Gefahr geschützt
ist, von unberechtigten Dritten missbraucht
zu werden.

In dem vom BGH entschiedenen Fall
ging es um das WLAN-Netzwerk von Pri-
vatleuten. Diesen könne nicht zugemutet
werden, ihre Netzwerksicherheit fortlau-
fend dem Stand der Technik anzupassen.
Ausreichend sei es, wenn sie zur Zeit der
Installation im privaten Bereich marktübli-
che Sicherungen einhalten. Das werkseitig
voreingestellte Passwort reiche hierzu jedoch
nicht aus.

In der Urteilsbegründung heißt es dazu:
«Es ist relativ leicht, ein solches Passwort zu
erraten. Der Schutz durch ein persönliches
und ausreichend langes Passwort sei üblich
und zumutbar.»

Ob dies auch bei Gewerbetreibenden
ausreichend ist, wurde noch nicht entschie-
den. In einem solchen Fall wird es aber
sicherlich auf die Gesamtumstände ankom-
men.

Der Anschlussinhaber konnte allerdings
nur auf Unterlassung in Anspruch genom-
men werden. Das bedeutet, dass er ähnli-
che Rechtsverletzungen in Zukunft verhin-
dern muss. Auch muss er die Anwaltskosten
für die Abmahnung ersetzen.

Ein weitergehender Anspruch der Plat-
tenfirma auf Schadenersatz – etwa die ent-

gangenen Lizenzgebühren – bestehe hinge-
gen nicht, entschieden die Richter. Der An-
schlussinhaber habe selbst keine Rechtsver-
letzung begangen; als Gehilfe könne er nur
dann zum Schadenersatz verurteilt werden,
wenn er vorsätzlich handelt.

Hinweis:Für Verbraucher ist die Regelung
nun klar: Sie müssen das mitgelieferte Pass-
wort durch ein geeignetes neues Passwort
ersetzen und sind somit aus der Haftung.
Bei Gewerbetreibenden wird die Rechtspre-
chung sicherlich auf den Einzelfall abstel-
len. Dies bedeutet, dass die Anforderungen
an die Absicherung bei größeren Unterneh-
men, z. B. mit eigener IT-Abteilung, höher
sein werden, als die Anforderungen an klei-
ne Unternehmen. Es sollten aber alle eine
umfangreiche Absicherung vornehmen,
denn wenn der Anschlussinhaber nicht
beweisen kann, dass er nicht derjenige sein
kann, der die Dateien heruntergeladen hat,
weil er sich z. B. im Ausland befand, der
wird vollständig haftbar gemacht werden
können. Also daher: Passwörter für das
WLAN-Netz ändern und die aktuellen
Sicherungsmöglichkeiten, wie z.B. Firewall,
nutzen.
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Arbeitnehmer, die in der gesetzlichen
Rentenversicherung pflichtversichert sind,
können von ihrem Arbeitgeber verlangen,
dass Teile ihrer Bezüge in Anwartschaften
auf betriebliche Altersversorgung umgewan-
delt werden. 

In diesem Zusammenhang stellt sich
immer wieder die Frage, ob und inwieweit
der Arbeitgeber überhaupt dazu verpflich-
tet ist, von sich aus seine Arbeitnehmer da-
rüber zu informieren, dass sie einen Rechts-
anspruch auf Entgeltumwandlung haben.

Keine generelle Informationspflicht
des Arbeitgebers nach dem Gesetz
Nach dem Wortlaut des Gesetzes ist der Ar-
beitgeber grundsätzlich nicht dazu ver-
pflichtet, seine Arbeitnehmer unaufgefor-
dert über die Möglichkeiten der Entgelt-
umwandlung zu informieren. Er ist auch
nicht verpflichtet, den Arbeitnehmern von
sich aus ein entsprechendes Angebot aktiv
zu unterbreiten. Er kann abwarten, ob der
einzelne Arbeitnehmer von seinem Recht
auf Entgeltumwandlung Gebrauch macht.
Wenn der Arbeitnehmer allerdings seinen
Anspruch geltend macht, muss der Arbeit-
geber ein System zur Entgeltumwandlung
bereitstellen.

In verschiedenen Urteilen haben die Ge-
richte bestätigt, dass es keine generelle Infor-
mationspflicht des Arbeitgebers gibt. Jeder
Vertragspartner hat grundsätzlich selbst für
die Wahrnehmung seiner Interessen zu sor-
gen. So muss sich der Arbeitnehmer selbst
über die allgemeinen gesetzlichen Rege-lun-
gen informieren. Nur im Einzelfall und nach
umfassender Interessenabwägung kann aus
der allgemeinen Fürsorgepflicht des Arbeit-
gebers auch eine Informationspflicht abge-
leitet werden. 

Das könnte z. B. der Fall sein, wenn der
Arbeitgeber bereits eine betriebliche Alters-
versorgung durch Entgeltumwandlung ein-
gerichtet hat. In diesem Fall ist er dazu ver-
pflichtet, neu eintretende Mitarbeiter über
die bereits bestehenden Möglichkeiten zur
Entgeltumwandlung umfassend zu informie-

ren (z. B. durch eine Anlage zum Arbeits-
vertrag).

Wenn ein Tarifvertrag besteht...
In vielen Fällen ist die Entgeltumwandlung
im Rahmen von Tarifverträgen geregelt. Die
Tarifverträge können zusätzliche Bestim-
mungen enthalten, die den Arbeitgeber da-
zu verpflichten, über die Inanspruchnahme
der betrieblichen Altersversorgung zu infor-
mieren. Arbeitgeber, die diese Information
unterlassen (oder falsch informieren),
machen sich schadenersatzpflichtig.

Fazit
» Weder nach dem Betriebsrentengesetz

noch aus der Rechtsprechung ergibt sich
eine generelle Pflicht des Arbeitgebers, seine
Arbeitnehmer über den Rechtsanspruch
auf Entgeltumwandlung zu informieren. 

» Allerdings wird der Arbeitgeber auch
nicht grundsätzlich davon freigespro-
chen. Im Rahmen der allgemeinen Für-
sorgepflicht hat die Rechtsprechung in
Einzelfällen durchaus eine Informa-
tionspflicht bestätigt. 

» Tarifvertraglich kann eine Informations-
pflicht jedoch gegeben sein.

Obwohl es bisher nur eine eingeschränk-
te Informationspflicht des Arbeitgebers gibt,
ist in der Rechtsprechung ein deutlicher Trend
festzustellen, die Informations-, Aufklärungs-
und Belehrungspflichten für Arbeitgeber aus-
zuweiten. Arbeitgeber, die auf der sicheren
Seite sein wollen, sollten deshalb ihre Arbeit-
nehmer rechtzeitig über den Rechtsanspruch
auf Entgeltumwandlung informieren. 

Das kann z. B. über einen Aushang am
schwarzen Brett oder über individuelle An-
schreiben erfolgen. Zur Absicherung sollte
die Information vom Arbeitnehmer gegen-
gezeichnet, dokumentiert und in der Per-
sonalakte abgelegt werden. Das gilt ebenso
für die Verzichtserklärung, wenn der Ar-
beitnehmer keine Entgeltumwandlung
wünscht. Auch jedem neu eintretenden
Mitarbeiter sollte eine entsprechende Infor-
mation ausgehändigt werden.

Ein Muster für eine Verzichtserklärung
des Arbeitnehmers kann unter www.hand
werk-direkt.de im Mitgliederbereich unter
dem Stichwort „ Altersvorsorge“ herunter-
geladen werden.

Informationspflichten des Arbeitgebers
bei Entgeltumwandlung
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Die Musterwiderrufsbelehrung für den
Handel im Fernabsatz, die derzeit in der
Anlage zur Verordnung über Informations-
und Nachweispflichten nach bürgerlichem
Recht – kurz BGB-InfoV – geregelt ist, sorgt
besonders im Internethandel ständig für
Diskussionen. Für einen wesentlichen Streit-
punkt haben verschiedene Gerichtsentschei-
dungen gesorgt, welche bestätigt haben,
dass bei einem Handel bei eBay eine Wider-
rufsfrist von einem Monat für den Verbrau-
cher besteht. 

Ein grundsätzliches Problem der bishe-
rigen Musterwiderrufsbelehrung besteht
darin, dass diese lediglich in einer Verord-
nung geregelt ist. Dadurch hatten die Gerich-
te die Möglichkeit, auch die Musterwider-
rufsbelehrung als rechtswidrig und damit
wettbewerbswidrig einzustufen. Dies führ-
te dazu, dass selbst Händler, die sich an das
vorgegebene Muster hielten, nicht vor Ab-
mahnungen geschützt waren, weil auch das
Muster nicht ganz ohne Fehler war.

Dies soll sich nun ändern. Zum
11.6.2010 tritt eine neue Musterwiderrufs-
belehrung in Kraft. Da die Musterwiderrufs-
belehrung nun zum Gesetz wird, können
Gerichte die Verwendung des Musters nicht
mehr als wettbewerbswidrig einstufen.

Eine wesentliche Änderung wird es im
Hinblick auf die Dauer der Frist geben. Ge-
rade bei einem Handel bei eBay war es bis-
lang nicht möglich, seine Angebote so zu
gestalten, dass der Verbraucher lediglich
eine Widerrufsfrist von zwei Wochen hatte.
Dies lag daran, dass der Verbraucher nicht
vor Vertragsschluss „in Textform” auf sein
Widerrufsrecht hingewiesen werden konn-
te. Bei eBay kommt ein Vertrag immer mit
Ablauf einer Auktion oder bei einem „Sofort
kaufen”-Angebot direkt mit dem Gebot des
Käufers zustande. Da die Darstellung der
Widerrufsbelehrung auf einer Internetseite
rechtlich keine „Textform” darstellt, kann
der Verkäufer den Käufer erst nach Ver-
tragsschluss (z.B. durch Übersendung einer
E-Mail) in Textform über dessen Wider-
rufsrecht belehren. Dies führt dazu, dass
dem Verbraucher ein Widerrufsrecht von
einem Monat zustand.

Im Rahmen der neuen Widerrufsbeleh-
rung soll eine unverzüglich nach Vertrags-
schluss in Textform mitgeteilte Widerrufs-
belehrung einer Belehrung bei Vertrags-
schluss gleichstehen. Damit haben auch
eBay-Händler die Möglichkeit, ihren Kun-
den lediglich eine Widerrufsfrist von zwei
Wochen einzuräumen. Sie sind somit ande-
ren Online-Händlern gleichgestellt.

Schickt der Verkäufer dem Käufer „un-
verzüglich nach Vertragsschluss” eine Wider-
rufsbelehrung per E-Mail, so gilt die Wider-
rufsfrist von zwei Wochen. Erfolgt dies
nicht, so beträgt die Widerrufsfrist auch
weiterhin einen Monat.

Eine Übersendung „unverzüglich nach
Vertragsschluss” liegt nach der Gesetzesbe-
gründung jedenfalls dann nicht mehr vor,
wenn der Händler die Widerrufsbelehrung
nicht spätestens am Tag nach Vertragsschluss
auf den Weg bringt.

In welchem Zeitraum die Belehrung aber
tatsächlich zu erfolgen hat, wird wohl wie-
der der Rechtsprechung überlassen bleiben.

Die neue Musterwiderrufsbelehrung ist
als eine Art „Baukasten” ausgestaltet. Für
die Frage, welche Bausteine der Widerrufs-
belehrung verwendet werden sollen, sind
juristische Überlegungen erforderlich. Hil-
festellung hierzu bietet Ihnen die Rechts-
abteilung der Kreishandwerkerschaft.

Die ab 11.6.2010 gültige Musterwider-
rufsbelehrung können Sie unter www.
handwerk-direkt.de im Mitgliederbereich
unter dem Stichwort „Fernabsatzverträge“
herunterladen.

Neue Widerrufsbelehrung ab 11.6.2010

Sachverhalt:Der Klägerin wurde ein Dienst-
fahrzeug zur Verfügung gestellt, das sie auch
privat nutzen durfte. In der zugrunde liegen-
den formularmäßigen Vereinbarung hieß
es, dass die Gebrauchsüberlassung aus „wirt-
schaftlichen Gründen widerrufen werden
kann“. Dies sollte „durch geeignete jährli-
che Maßnahmen“ sichergestellt werden.

Die Klägerin fuhr mit dem Auto nur
rund 29.450 Kilometer im Jahr anstatt der
prognostizierten 49.500 Kilometer. Darauf-
hin widerrief die Beklagte die Gebrauchs-
überlassung mit der Begründung, dass die
vergleichsweise geringe Nutzung des Dienst-
fahrzeugs unwirtschaftlich sei.

Auf die hiergegen gerichtete Klage beur-
teilte das BAG die Widerrufsklausel als un-
wirksam. Eine in einem vorformulierten Ver-
trag enthaltene Klausel, wonach der Arbeit-
geber die Überlassung eines Firmenwagens
an den Arbeitnehmer aus wirtschaftlichen
Gründen widerrufen kann, ist unwirksam.

Hierin liegt eine unzumutbare Benach-
teiligung des Arbeitnehmers i.S.v. § 307
Abs.1 BGB, weil für diesen nicht erkenn-
bar ist, wann der Arbeitgeber die wirtschaft-
lichen Gründe als gegeben ansieht. Der Ver-
braucherschutz gebietet es aber, dass der Ar-
beitnehmer weiß, was auf ihn zukommt,
damit er sich darauf einstellen kann.

Andernfalls könnte der Arbeitgeber nach
Belieben in das Arbeitsverhältnis eingrei-
fen und dessen Bedingungen ändern. (Urteil
vom 13.4.2010, 9 AZR 113/09)

Hinweis: Arbeitsverträge sollten immer
mal wieder kontrolliert werden. Bei neuen
Arbeitsverträgen sollte man nicht ein Mus-
ter verwenden, welches schon seit Jahren
benutzt wird. Vielmehr sollten Sie nach den
aktuellen Mustern Ihrer Kreishandwerker-
schaft fragen. Diese werden regelmäßig
aktualisiert und geben so größtmögliche
Sicherheit. Auch bei der Formulierung von
Sondervereinbarungen mit Ihrem Arbeit-
nehmern helfen wir Ihnen gerne weiter.

Arbeitgeber dürfen nicht aus wirtschaftlichen Gründen widerrufen

Überlassung eines Firmenwagens
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Kleine und mittelgroße Unterneh-
men werden durch das Bilanzrechts-
modernisierungsgesetz unter bestimm-
ten Voraussetzungen von der Buch-
führungspflicht befreit.

Hintergrund: Mit dem Bilanzrechtsmo-
dernisierungsgesetz (BilMoG) wurden in
das Handelsgesetzbuch der § 241 a und der
§ 242 Abs. 4 eingeführt. Danach ist ein Un-
ternehmer unter der Voraussetzung, dass es
sich um einen Einzelkaufmann handelt, der
in zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjah-
ren Umsatzerlöse von maximal 500.000,00
Euro und einen Jahresüberschuss von nicht

mehr als 50.000,00 Euro hat, von der Pflicht
zur Buchführung, Inventur und Jahresab-
schlusserstellung befreit.

Im Falle einer Neugründung treten diese
Rechtsfolgen bereits dann ein, wenn die ge-
nannten Schwellenwerte zum ersten Ab-
schlussstichtag nicht überschritten werden. 

Anwendungszeitpunkt: Um die Wirt-
schaft gerade in der gegenwärtigen Lage zu
entlasten, ist diese Begünstigung bereits für
Jahresabschlüsse für Geschäftsjahre anzu-
wenden, die nach dem 31. Dezember 2007
beginnen. Die Befreiungsvorschrift kann bei

kalendergleichem Geschäftsjahr und Einhal-
tung der Schwellenwerte am 31. Dezember
2007 und am 31. Dezember 2008 somit erst-
mals für einen Abschluss zum 31. Dezem-
ber 2008 in Anspruch genommen werden.

Bewertung: Da vor dem Bilanzrechts-
modernisierungsgesetz grundsätzlich alle
Kaufleute buchführungs- und bilanzierungs-
pflichtig waren, ist diese Neuregelung als
deutliche Vereinfachung für kleine und mit-
telgroße Unternehmen zu begrüßen, da sie
dann lediglich eine Einnahmeüberschuss-
Rechnung nach § 4 Abs. 3 Einkommen-
steuergesetz (EStG) erstellen müssen.

Befreiung von der Buchführungspflicht

Das Landesarbeitsgericht Schleswig –
Holstein hatte den Fall einer aus dem ehe-
maligen Jugoslawien stammenden Arbeit-
nehmerin zu entscheiden. Diese war lang-
jährig als Reinigungskraft und vertretungs-
weise als Kassiererin tätig. Der Arbeitgeber
forderte sie zweimal erfolglos auf, an einem
Deutschkurs teilzunehmen. Grund hierfür

war, dass es in der Verständigung mit Vor-
gesetzten, Kollegen und Kunden immer
wieder zu Problemen kam.

Nach längerer Arbeitsunfähigkeit der
Arbeitnehmerin, machte der Arbeitgeber
bei ihrer Rückkehr nochmals klar, dass eine
sprachliche Verständigungsmöglichkeit für
die Zusammenarbeit mit Kollegen für die
Tätigkeit im Kassen- und Servicebereich
unerlässlich sei. Sinngemäß führte der Ar-
beitgeber aus, dass die Arbeitnehmerin ih-
ren Widerstand gegenüber der Sprache des
Landes aufgeben solle. 

Hierdurch fühlte sich die Arbeitneh-
merin aufgrund ihrer Nationalität diskri-
miniert und forderte eine Entschädigung
von ihrem Arbeitgeber. 

Das Landesarbeitsgericht wies die Klage
ab. Die Aufforderung, einen Deutschkurs
zu besuchen, stelle nach Ansicht des Ge-
richts keine Belästigung i.S.d. AGG dar.
Die von der Arbeitnehmerin als uner-
wünscht empfundene Aufforderung sei
erkennbar nicht aus Gründen der Rasse oder
wegen der ethnischen Herkunft erfolgt.
Weder die Herkunft noch die kroatische

Sprache der Arbeitnehmerin haben für den
Arbeitgeber eine Rolle gespielt. Vielmehr
habe er die Arbeitnehmerin zum Besuch
eines Sprachkurses aufgefordert, weil er ihre
deutschen Sprachkenntnisse für unzurei-
chend hielt. Dementsprechend lag als Aus-
löser für die Aufforderung nur die mangeln-
de Sprachkompetenz zugrunde. 

Das Gericht hat noch weiter ausgeführt,
dass auch keine mittelbare Diskriminierung
vorläge. Denn nicht jede als unerwünscht
empfundene Verhaltensweise sei eine Be-
lästigung i.S.d. AGG. Es müsse hinzukom-
men, dass hierdurch ein feindliches Umfeld
durch Einschüchterungen, Anfeindungen,
Erniedrigungen, Entwürdigungen oder
Beleidigungen geschaffen werde. Hiervon
könne selbst bei einer mit Nachdruck gefor-
derten Aufforderung zum Besuch eines
Deutschkurses nicht ausgegangen werden. 

Schließlich würde einem Ausländer
durch die Kritik wegen der mangelnden
Sprachkompetenz nicht dessen Würde
abgesprochen.

Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein,

Urteil vom 23.12.2009 – 6 Sa 158/09

Bei mangelnder Sprachkompetenz

Aufforderung zum Deutschkurs:
kein Entschädigungsanspruch



In der Regel muss eine Werk-
statt nicht für einen kapitalen
Motorschaden haften, wenn bei
einer Generalüberholung des
Motors unwissentlich ein fehler-
haftes Ersatzteil eingebaut wur-
de. Zu diesem Urteil kam das
LG Coburg (Az. 22 O 188/07),
das vom OLG Bamberg (Az. 5
U 183/07) bestätigt wurde.

Dem Rechtsstreit lag folgen-
der Fall zugrunde: Ein Kunde
hatte sein Fahrzeug zur Gene-
ralüberholung des Motors in die
Werkstatt gebracht. Am Motor,
der bereits mehr als 200.000
Kilometer gelaufen war, baute
der Werkstattmitarbeiter eine
Original-Zahnriemen-Spann-
rolle fehlerfrei ein. Zehn Monate
und weitere 29.000 Kilometer
später kam es zu einem kapita-
len Motorschaden. Daraufhin
verklagte der Kunde die Werk-
statt auf Schadensersatz. 

Für beide Gerichte stand fest,
dass es sich vorliegend nicht um
einen Fall der Sachmängelhaf-
tung handelte. Der Grund: Der
erst später eingetretene Motor-
schaden hatte bei Auftragsaus-
führung unstreitig nicht einmal
im Ansatz vorgelegen. Es han-
delt sich dabei um einen Folge-
schaden. Entsprechend sei die
Beseitigung des Schadens nicht
Inhalt der werkvertraglichen
Leistungspflicht.

Im Rahmen der General-
überholung eines Motors schul-
de eine Werkstatt nur die Durch-
sicht des Motors und die Durch-
führung danach erforderlicher
Reparaturmaßnahmen, so das
OLG Bamberg. Unter der ge-
setzlichen Formulierung „Her-
stellung des versprochenen Wer-
kes“ nach § 631 BGB könne
hingegen nicht die „Herstel-
lung“ eines Motors unter Ver-
wendung der wieder verwend-
baren Teile eines vorhandenen
Motors verstanden werden.

Zudem fügte das LG Coburg
hinzu, dass sich der Kunde den
falschen Beklagten ausgesucht
habe. Denn der Motorschaden
sei unstreitig Folge eines Defekts
des eingebauten, äußerlich völ-
lig makellosen Original-Neu-
teils. Entsprechend liege daher
voraussichtlich ein typischer Fall
der Produkthaftung vor. 

Hinweis: Im Rahmen einer in
Auftrag gegebenen General-
überholung eines Motors schul-
det die Werkstatt nur die Durch-
sicht des Motors und die Durch-
führung danach erforderlicher
Reparaturmaßnahmen. Zudem
muss in der Regel die Werkstatt
für einen kapitalen Motorscha-
den nach einer Generalüberho-
lung nicht haften, sofern sie
unwissentlich ein fehlerhaftes
Ersatzteil eingebaut hat.
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Werkstatt haftet nicht
bei fehlerhaftem Teil
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Gemeinsam mit dem Rhei-
nisch-Bergischen Kreis führte
die Kreishandwerkerschaft Ber-
gisches Land auch in diesem Jahr
wieder die Thermografiesonder-
aktion durch. Am 6.5.2010 er-
hielten in den Räumen der
Kreishandwerkerschaft die inte-
ressierten Teilnehmer der Ab-
schlussveranstaltung weiter-
gehende Erläuterungen zu den
entdeckten Schwachstellen. 

Nachdem Hauptgeschäfts-
führer Neu die Anwesenden be-
grüßt hat und auf den langfris-
tig angelegten Strategieprozess
„RBK 2020 – Fit für die Zu-
kunft“ hingewiesen hatte, in
dem der Klimaschutz als wich-
tiger Ansatzpunkt für den Rhei-
nisch-Bergischen Kreis identifi-
ziert wurde und insbesondere

auf die passenden Fachhandwer-
ker in der Region hingewiesen
hatte, stellte Herr Hans-Dieter
Nattmann vom Ingenieurbüro
für Bauthermografie die einzel-
nen Ergebnisse entsprechend
vor. Herr Rudolf Klapper, ehe-
maliger Mitarbeiter der Energie-
agentur NRW und nunmehr
selbständiger Energieberater,
ging im Einzelnen auf die Ener-
gieeinsparmöglichkeiten bei der
Gebäudesanierung ein. In aus-
führlichen Erfahrungsberichten
stellten Herr Andreas Lippertz
die Problembereiche bei den
Fassaden, Herr Obermeister
Laudenberg die Schwachstellen
bei Dächern und Fenstern und
Herr Obermeister Thomas Braun
die Problemstellungen bei den
Heizsystemen vor. Insgesamt
wurde eine interessante Diskus-
sion geführt, welche auch die
Teilnehmer wichtige Informa-
tionen mit nach Hause nahmen.

Moderiert wurde die Veran-
staltung durch Herrn Gerd
Wölwer, dem Leiter der Abtei-
lung Kreis- und Regionalent-
wicklung des Rheinisch-Bergi-
schen Kreises. In diesem Zusam-
menhang noch einmal ein herz-
liches Dankeschön für die gute
Zusammenarbeit auf diesem
Themengebiet in den letzten
Jahren.

„Schwachstellen
erkannt – was nun?“



Editorial
FORUM 3/2010

Handwerksforum Recht + Ausbildung Namen + Nachrichten Termine36

» Walter Dörner 15.7.2005
Bergneustadt, Elektroinnung

» Hermann Blechmann 19.5.2010
Wipperfürth, Tischlerinnung

50 Jahre
» G. Preuß & Sohn GmbH 4.4.2010

Bergneustadt, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
» A. Otto & Sohn GmbH & Co. KG 25.6.2010

Leverkusen, Baugewerksinnung
» Karl Wilhelm Gust 1.7.2010

Wermelskirchen, Elektroinnung
» Elektro Laudenberg, Markus Laudenberg 13.7.2010

Bergisch Gladbach, Elektroinnung
» Wohlgemuth GmbH & Co. KG 27.7.2010

Engelskirchen, Maler- und Lackiererinnung

25 Jahre
» Bernd Bosbach GmbH 10.4.2010

Odenthal, Dachdeckerinnung
» DRAGO – Elektroinstallations GmbH 13.6.2010

Gummersbach, Elektroinnung
» Volker Lehmann 27.6.2010

Hückeswagen, Bäckerinnung
» Kraus Haustechnik GmbH, Inh. Volker Barczak 26.7.2010

Waldbröl, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

» Klaus Voßwinkel 15.6.2010 55 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Innung für Sanitär- und
Heizungstechnik

» Dietmar Schmidt 18.6.2010 60 Jahre
stellv. Obermeister und Lehrlingswart der Bäckerinnung

» Heinrich Pütz 24.6.2010 60 Jahre
Vorstandsmitglied der Elektroinnung

» Josef Esser 28.6.2010 75 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Elektroinnung

» Rolf Pfeifer 30.6.2010 60 Jahre
Lehrlingswart der Fleischerinnung

» Josef Roth 30.6.2010 60 Jahre
ehem. stellv. Obermeister der Innung für Sanitär- und
Heizungstechnik

» Ilse Sett 10.7.2010 80 Jahre
ehem. Lehrlingswartin und ehem. Prüfungsvorsitzende der
Innung für Raumausstatter- und Bekleidungshandwerke

» Bernd Köhler 21.7.2010 60 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Fleischerinnung

Goldene Meisterbriefe

Runde Geburtstage

Betriebsjubiläen Neue Innungsmitglieder
» Andreas Berg Stahl- und Maschinenbau e.K.

Reichshof, Innung für Metalltechnik, Rechtsformänderung
» Helena Gruslack

Gummersbach, Friseurinnung
» Karl-Heinz Weinert

Rösrath, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik 
» Tischlerei Renner GmbH

Reichshof, Tischlerinnung (Rechtsformänderung)
» C&S Elektrotechnik GmbH

Kürten, Elektroinnung (Rechtsformänderung)
» Jörg Peter Sondenheimer Wilhelm Schmitz

Bergisch Gladbach, Kraftfahrzeuginnung
» Sebastian Küpper

Gummersbach, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik 
» Klaus Propach

Waldbröl, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik 
» Volker Hüpgen

Kürten, Baugewerksinnung (Rechtsformänderung)
» Ambiente Kaminbau, Christian Breidenbach

Kürten, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
» Stephan Lenßen

Rösrath, Baugewerksinnung
» FH Bauunternehmung GmbH & Co. KG

Bergisch Gladbach, Baugewerksinnung 
» Ernst Berndt

Leichlingen, Baugewerksinnung (Rechtsformänderung)
» Rebecca Fiorentino

Bergisch Gladbach, Friseurinnung 
» Länger-Draußen Gesellschaft für innovative

Bausysteme mbH
Gummersbach, Innung für Metalltechnik 

» Bahri Ergin
Wermelskirchen, Maler- und Lackiererinnung 

» Thomas Jacobs
Bergisch Gladbach, Innung für Metalltechnik



FORUM 3/2010

37Termine Namen + Nachrichten Recht + Ausbildung Handwerksforum Editorial

Der stellvertretende Ober-
meister der Bäckerinnung Ber-
gisches Land, Herr Dietmar
Schmidt, erhielt die große Ver-
diensturkunde des Verbandes
des Rheinischen Bäckerhand-
werk.

Aufgrund seines großen En-
gagements für das Bäckerhand-
werks wurde Herrn Schmidt die
große Verdiensturkunde von
Landesinnungsmeister Bernd
Siebers überreicht. Dietmar

Schmidt war fast 10 Jahre Ober-
meister der Bäckerinnung bzw.
der Nahrungsmittelinnung für
den Oberbergischen Kreis; da-
rüber hinaus Mitglied des Vor-
standes der Kreishandwerker-
schaft sowie seit 1998 bis heute
Meisterbeisitzer im Ausschuss
zur Schlichtung von Streitig-
keiten zwischen Ausbildern und
Lehrlingen. 

Wir gratulieren Herrn Schmidt
ganz herzlich. 

Ehrung für
Dietmar Schmidt

Gemeinsame Aktion „Energie für Oberberg“

Informationsveranstaltung „Energe-
tische Schwachstellen erkennen“

Am 20.4.2010 fand die Ge-
meinschaftsveranstaltung des
Oberbergischen Kreises, der
Kreishandwerkerschaft Bergi-
sches Land und der Volksbank
Oberberg eG im Kreishaus des
Oberbergischen Kreises statt. 

Rund 150 Hauseigentümer
hatten sich an der Thermogra-
fiesonderaktion beteiligt. Die
Wohnhäuser wurden in diesem
Winter von der Volksbank Ober-
berg eG mit einer Wärme-

bildkamera erfasst und die
Eigentümer waren nun eingela-
den, am 24.4.2010 Informatio-
nen über die energetische
Beschaffenheit ihres Gebäudes
und nützliche Hinweise von
Praktikern zu erhalten.

So gab es neben den Fachvor-
trägen von Obermeister Thomas
Braun, der über alle Möglichkei-
ten der Heizsysteme referierte,
Herrn Obermeister Harald Lau-
denberg, welcher über die Pro-

blemstellungen einer Dachsanie-
rung referierte und Herrn Andre-
as Lippertz, welcher die Schwach-
stellen von Wärmedämmmaß-
nahmen vorstellte, auch die
Möglichkeit zu besprechen mit
Energieberatern und Baufinanz-
experten der Volksbank.

„Hohe Energiekosten und
Klimawandel durch hohen CO2-
Ausstoß stehen im Fokus politi-
schen und gesellschaftlichen Han-
delns“, sagte Landrat Hagen Jobi.
Dazu leiste die energetische Ge-
bäudesanierung einen wertvol-
len Beitrag. „Der Erfolg der Ak-
tion und das große Interesse der
Bevölkerung zeigen, wie stark die
Themen Energie und vor allem
Energiesparmaßnahmen im Be-
wusstsein der Bürgerinnen und
Bürger verankert sind“ ergänz-
te Ingo Stockhausen, Vorstands-
vorsitzender der Volksbank Ober-
berg eG. So bekamen die Eigen-

tümer der mit der Wärmebild-
kamera aufgenommenen Häuser
von Energieberatern aus der Re-
gion wertvolle Hinweise zur Sa-
nierung ihrer Immobilie. Marcus
Otto, stellvertretender Hauptge-
schäftsführer der Kreishandwer-
kerschaft Bergisches Land, mo-
derierte dann im Anschluss die
Veranstaltung gemeinsam mit
Herrn Beigeordneten Uwe Strantz.
„Wir sind in Oberberg mit zahl-
reichen kompetenten Hand-
werksbetrieben vertreten, die
den Hauseigentümern mit ih-
rem Fachwissen zur Verfügung
stehen, um die bei der Thermo-
grafie festgestellten Schwach-
stellen an den Immobilien zu
beheben“, sagte Otto. Insgesamt
wiederum eine sehr erfolgreiche
Veranstaltung, bezüglich derer
es nochmals gilt, den Koopera-
tionspartnern, d.h. dem Ober-
bergischen Kreis und der Volks-
bank Oberberg eG zu danken.
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7.6.2010, 17.00 Uhr
Vorstandssitzung der Dachdeckerinnung

8.6.2010, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Baugewerksinnung

9.6.2010, 15.30 Uhr
Vorstandssitzung der Bäckerinnung

9.6.2010, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Maler- und Lackiererinnung

10.6.2010, 18.00 Uhr
SHK-Branchentreff der Innung für Sanitär-
und Heizungstechnik

14.6.2010, 8.30 – 16.30 Uhr
Kraftfahrzeuginnung: Sachkundeschulung für 
Kfz-Klimaanlagen, Berufsbildungszentrum Burscheid,
Industriestr. 55, 51399 Burscheid

15.6.2010, 8.30 – 16.30 Uhr
Kraftfahrzeuginnung: Sachkundeschulung für
Kfz-Klimaanlagen, Berufsbildungszentrum Burscheid,
Industriestr. 55, 51399 Burscheid

16.6.2010, 8.30 – 16.30 Uhr
Kraftfahrzeuginnung: Sachkundeschulung für
Kfz-Klimaanlagen, Berufsbildungszentrum Burscheid,
Industriestr. 55, 51399 Burscheid

19.6.2010
Wandertag der Maler- und Lackiererinnung

24.6.2010, 8.30 – 16.30 Uhr
Erste-Hilfe-Kurs im Hause der Innungskrankenkasse Nord-
rhein, Bezirksdirektion Bergisches Land, Sitzungszimmer,
Wilhelm-Breckow-Allee 6, 51643  Gummersbach.

30.6.2010, 19.00 Uhr
Lossprechungsfeier der Tischlerinnung
Industriepark Klause, Schmiedeweg 1, 51789 Lindlar

3.7.2010
Maler- und Lackiererinnung: Treffen der Altmeister

5.7.2010, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
5.7.2010, 19.00 Uhr

Lossprechungsfeier der Friseurinnung
Kulturzentrum Lindlar

10.07.2010
Maler- und Lackiererinnung: Lossprechungsfeier und
Sommerfest, Berufsbildungszentrum Burscheid,
Industriestr. 55, 51399 Burscheid

15.7.2010, 8.30 – 16.30 Uhr
Erste-Hilfe-Kurs im Hause der Innungskrankenkasse Nord-
rhein, Bezirksdirektion Bergisches Land, Sitzungszimmer,
Wilhelm-Breckow-Allee 6, 51643  Gummersbach.

4.9.2010
Maler- und Lackiererinnung: Treffen der Altmeister

6.9.2010, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung für Sanitär-
und Heizungstechnik

9.9.2010, 18.00 Uhr
Lossprechungsfeier der Baugewerksinnung

7.10.2010
Maler- und Lackiererinnung: Vortrag:
„Leben wie Louis XIV“ – Die Pracht der barocken Schlösser
Haus des Malers, Halstenbachstr. 3 a, 51645 Gummersbach

8.11.2010, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung für Sanitär-
und Heizungstechnik

Namen + Nachrichten Termine

Hinweis: Termine ohne
genannten Veranstaltungsort
finden im Gebäude der
Kreishandwerkerschaft,
Altenberger-Dom-Straße 200,
51467 Bergisch Gladbach-
Schildgen, statt.






